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Prolog

Nach dem Forum ist vor dem Forum!  Die 
Anleihe bei Sepp Herberger („nach dem 
Spiel  ist vor dem Spiel“) muss erlaubt sein, 
schließlich findet das TOA-Forum in steter 
Regelmäßigkeit parallel zu einer Fußball-
Europa- oder Weltmeisterschaft statt.

Vor dem Forum: Stimmt der Organisations-
plan? Kommen die Referenten (an)? Weiß je-
der, was er zu tun hat? Werden die Teilneh-
mer zufrieden sein, und, und, und…

Dann, wenn der letzte Gast die Tagungsstät-
te  verlassen hat, der kurze  Moment des In-
nehaltens mit den Kollegen. Die Freude über 
die vielen positiven Feedbacks und das Ge-
fühl, gemeinsam etwas geschafft zu haben.

Aber dann im Kleintransporter unterwegs 
nach Köln mit all dem technischen Equip-
ment im Wagen: Beim nächsten Mal müssen 
wir den Spagat zwischen Fortbildung und 
politischer Botschaft besser hinkriegen! Wie 
kann man mehr Akzeptanz in der Justiz, bei 
der Polizei und in der Anwaltschaft  errei-
chen? Wer kann für das nächste Forum ein 
guter Partner sein? Und vor allem, wie kön-
nen die Ergebnisse dieses Forums in unsere 
Arbeit einfließen?

Die Ausgangslage lässt sich relativ klar be-
schreiben: Die Staatsanwaltschaften haben 
sich weitgehend als untaugliches Filtersys-
tem für Auswahl geeigneter TOA-Fälle er-
wiesen. Es gibt kaum eine Berufsgruppe, die 
gegenüber Neuerungen im Strafrecht resis-
tenter wäre. Wie sonst ist es zu erklären, dass 
noch immer die Einleitung eines TOA von 
der persönliche Einstellung eines Staatsan-
waltes anhängt, obwohl das Gesetz eine Eig-
nungsprüfung in jedem Fall vorsieht. Wie 
sonst ist zu erklären, dass Deutschland mit 
0,1 % TOA-Fällen  auf 10.000 Einwohner 
auf einem Abstiegsplatz der internationalen 
Liga für Restorative Justice herumdümpelt.

Das 10.TOA-Forum hat die Konsequen-
zen, die aus dieser Misere zu ziehen sind, 
aufgezeigt: Der Dialog mit der Justiz reicht 
nicht aus! Mehr den je muss der Kontakt 
zur allgemeinen Öffentlichkeit gesucht und 
hergestellt werden. Moderne Konzepte der 
Werbung sind eine logische Folge. Darüber 
hinaus ist die Kooperation zu allen Berei-
chen herzustellen, die das Leitbild bürgerna-
her Rechtspolitik auf ihre Fahnen geschrie-
ben haben.

Dieser Dialog muss geplant, organisiert und 
kontinuierlich geführt werden. Trotz all der 
Nachrichten über stagnierende Fallzahlen 
und zunehmende Finanzierungsprobleme 
sorgten die Worte von Prof. Horst Viehmann 
für eine Art Aufbruchstimmung. „Gehen 
Sie hin und lehren Sie die Menschen (nicht 
nur die Staatsanwälte, GD), dass es besser 
ist, im Streitfall zu reden, statt zu schweigen, 
besser zu schlichten, statt zu richten, bes-
ser zu verhandeln, statt zu schießen!“ Das 
Servicebüro für Täter-Opfer-Ausgleich und 
Konfliktschlichtung wird sich dieser Aufga-
benstellung intensiv widmen.

Köln, im März 2004
Gerd Delattre
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Servicebüro – in eigener Sache

Neu: TOA-Infodienst mit ISSN-Nummer
Mit dieser Ausgabe ist der TOA-Infodienst 
zu einer amtlich registrierten Zeitschrift ge-
worden. Die ISSN hat den Zweck, fortlau-
fend veröffentlichte Publikationen jeweils in 
ihrer Gesamtheit eindeutig zu identifizieren. 
Somit wird es auch unseren Autoren ermög-
licht, für ihre Beiträge eine offizielle Zitier-
fähigkeit zu erlangen.

Dokumentation 10. TOA-Forum
Erfreulicherweise ist die Dokumentation 
zum 10. TOA-Forum dank der Pünktlich-
keit der Referenten schon weit gediehen. 
Der über 100-seitige Band mit kompakten 
Informationen zur aktuellen Situation des 
TOA wird bereits ab Oktober 2004 zu einer 
Schutzgebühr von 9.00 Euro zzgl. Versand-
kosten im Servicebüro erhältlich sein.

Leistungsbericht 2003  
des TOA-Servicebüros erhältlich
Wer sich für die im Jahre 2003 erbrachten 
Leistungen des TOA-Servciebüros interes-
siert, kann diese jetzt im 21-seitigen ‚Leis-
tungsbericht 2003‘ nachlesen. Neben grund-
sätzlichen Informationen zum Leitbild und 
Auftrag sind unter den Rubriken Qualitäts-
sicherung, Qualifikation, Information und 
Internationales aktuell erbrachte Leistungen 
genannt. Die Texte werden ebenso durch 
Mitteilungen über die letztjährigen Partner 
und Unterstützer sowie durch die Auflis-
tung von Publikationen und Ausbildungen 
aufgelockert. Interessenten wenden sich bit-
te an info@toa-servicebuero.de.

Adressenänderungen
Das Adressbuch des Servicebüros (zu finden 
auf unserer Homepage unter www.toa-ser-
vicebuero.de) macht durch seine Datenbank 
Informationen über TOA-Fachstellen in 
Deutschland interessierten Kollegen, Bür-
gern, Wissenschaftlern und Journalisten zu-
gänglich. Es ist sicher im Interesse aller darin 
aufgeführten Fachstellen, dass diese Infor-
mationen aktuell und vollständig sind. Da-
her bitten wir Sie, den Eintrag Ihrer Einrich-
tung und die zugehörigen Datensätze über 
die genannte Internetseite aufzurufen und 
zu überprüfen. Sind die Angaben zu ändern, 
wählen Sie den Button „Ändern“, tragen die 
notwendigen Angaben ein und drücken auf 
„Abschicken“. Damit ist für Sie dann auch 
schon die Sache erledigt und wir nehmen die 
Aktualisierungen umgehend vor. 

Schutzgebühr für den TOA-Infodienst: 5 Euro pro Ausgabe
Wir freuen uns über Ihre Überweisung auf das Konto: 
DHB-TOA-Servicebüro, Stichwort: Schutzgebühr TOA-Infodienst 
Konto-Nr. 800 42 02 bei der Bank für Sozialwirtschaft, Köln, BLZ 370 205 00

Redaktionsschluss für die Herbstaus-
gabe des TOA-Infodienstes:

31. Oktober 2004

Beiträge und Mitteilungen  zum  The-
ma Täter-Opfer-Ausgleich sind wie im-
mer herzlich willkommen.
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Zum 10. TOA-Forum in Lutherstadt Wittenberg

Von Blutrache und unerschütterlichen 
Optimisten

Mirjam Mahler

Rund 500 Fälle von Blutrache gab 
es vor 1990 jedes Jahr in Albanien. 
Inzwischen sind es noch rund 200 
– ein Rückgang, der auch auf den 
erfolgreichen Einsatz von Täter-
Opfer-Ausgleich zurückzuführen 
ist. Die Konfliktvermittlung stößt 
in Albanien aus zwei Gründen auf 
durchaus fruchtbaren Boden: Zum 
einen glaubt laut einer Umfrage von 
1997 gerade einmal jeder fünfte Al-
baner, dass das albanische Rechts-
system bei Streitigkeiten gerechte 
Lösungen bringen könne. Zum 
anderen war eine Vermittlung und 
anschließende Versöhnung auch in 
Fällen der Blutrache über Jahrhun-
derte hinweg ein fester Bestandteil 
der albanischen Tradition, die un-
ter der sozialistischen Herrschaft 
jedoch verboten wurde: Durch die 
Absicht, sehr streng gegen die Blut-
rache vorzugehen, wurde quasi das 
Kind mit dem Bade ausgeschüttet. 

Razim Gjokas Bericht über Kon-
fliktschlichtung in Albanien war 
einer der mit Spannung erwarteten 
Vorträge auf dem zehnten Forum 
für Täter-Opfer-Ausgleich, das 
vom 17. bis 19. Juni in Lutherstadt 
Wittenberg stattfand. Gjoka ist Lei-
ter der Stiftung für Konfliktlösung 
und Wiedergutmachung in der al-
banischen Hauptstadt Tirana. Und 
wie schon beim vorigen Forum im 
Jahr 2002, als es unter anderem um 
Alltagskonflikte im Islam ging, 
bewirkte der Blick über den Teller-
rand auch diesmal wieder eine Ah-
nung von dem enormen und faszi-

nierenden Entwicklungspotential, 
das die alternative Konfliktschlich-
tung noch zu bieten hat.  

Pendeldiplomatie zur Verhütung 
weiterer Morde

Bei der Vermittlung in Fällen der 
Blutrache, die eine oft monatelan-
ge „Pendeldiplomatie“ zwischen 
den beteiligten Familien erfordert, 
geht es weniger um herkömmli-
chen TOA, sondern vor allem um 
die Verhinderung weiterer Morde. 
Grundsätzlich sind die Möglich-
keiten für TOA in Albanien jedoch 
sehr viel größer als in Deutsch-
land: 

Seit 1999 ermöglicht das vom alba-
nischen Parlament 
erlassene „Gesetz 
über die Schlich-
tung von Streitig-
keiten“ eine Ver-
mittlung sowohl 
im Bereich des 
Strafrechts als auch 
im Familien- und 
Zivilrecht, und 
zwar in jeder Stu-
fe des Verfahrens. 
Landesweit stehen 
dafür mittlerweile 
25 professionelle 
und 250 ehren-
amtliche Mediato-
ren zur Verfügung 
und die Zahl der 
bearbeiteten Fälle 
stieg von 1998 von 

rund 300 Fällen auf rund 2300 im 
vergangenen Jahr. Für dieses Jahr 
strebt die tiranische Stiftung für 
Konfliktlösung an, von Polizei 
und Gerichten rund ein Viertel al-
ler Fälle zu erhalten – Zahlen, von 
denen Vermittler in Deutschland 
nur träumen können. 
In Deutschland gab es zwar nach 
1990 zunächst einen starken An-
stieg der TOA-Fälle, nachdem der 
TOA zunächst ins Jugendstrafrecht 
und dann ins allgemeine Strafrecht 
übernommen wurde. „Das war die 
wichtigste kriminalpolitische Ent-
scheidung der letzten 15 Jahre“, 
betonte Arend Hüncken von der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Täter-
Opfer-Ausgleich auf dem Forum. 
Doch jetzt berichteten Tagungs-

Eine Annäherung findet statt: Der Weiße Ring hat 
die Förderung des TOA in seine Satzung aufge-
nommen und war beim 10. TOA-Forum mit einem 
Workshop und einem Infostand vertreten. 
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teilnehmer in vielen Workshops 
von stagnierenden oder sinkenden 
Fallzahlen. 

„Raus aus der Marginalität!“

„Es ist deutlich geworden, dass ein 
Aufbruch nötig ist, der über Schu-
lungen von Staatsanwälten und 
Richtern hinaus geht“, bilanzierte 
Gerd Delattre, Leiter des TOA-
Servicebüros und Organisator des 
Forums. „Wenn wir uns nur auf 
die Justiz verlassen, um an Fälle 
zu gelangen, dann ist zu befürch-
ten, dass der TOA ein Feigenblatt 
bleibt. Unter diesen Umständen 
wird es nicht gelingen, die breite 
Bürgerbeteiligung und autonome 
Konfliktregelung von Betroffe-
nen zu erzeugen, die von Anfang 
an auch zu unseren Zielen gehörte 
– wenn wir heraus wollen aus der 
Marginalität, dann müssen wir viel 
stärker als bisher den Dialog mit 
der Öffentlichkeit suchen.“ 

Rückendeckung dafür erhielt De-
lattre von Vertretern des Weißen 
Rings, der auf dem Forum zum 
ersten Mal mit einem eigenen 
Workshop präsent war: „Möglich-
keiten der Zusammenarbeit zwi-
schen Opferhilfe und TOA“. „Wir 
erfahren nur sehr selten davon, 
dass die Opfer, die wir betreuen, 
auch am TOA teilnehmen“, berich-

tet Walter Schwab, Referatsleiter 
für Opferhilfe und Strafrecht beim 
Weißen Ring. Der Grund dafür sei 
vermutlich, dass Staatsanwälte sich 
nach wie vor scheuten, dem TOA 
auch Fälle schwerer Kriminalität 
zuzuweisen. „In weniger schwer-
wiegenden Fällen aber kommen die 
Opfer gar nicht darauf, sich an den 
Weißen Ring zu wenden.“ 

TOA, das unbekannte Wesen

Bereits Mitte der neunziger Jah-
re habe sich der Weiße Ring auch 
offiziell dafür ausgesprochen, den 
Täter-Opfer-Ausgleich zu unter-
stützen und Opfer auf die Mög-
lichkeit des TOA hinzuweisen, 
berichtet Schwab. Die Satzung des 
Weißen Rings wurde entsprechend 
ergänzt. Nach wie vor sei es aber 
nötig, die ehrenamtlichen Helfer 
des Weißen Rings davon zu über-
zeugen, dass TOA nicht zum Scha-
den des Opfers sei. „Um das zu 
erreichen, ist es wichtig, dass die-
jenigen, die vor Ort TOA anbieten, 
mehr Kontakt zu den Außenstel-
len des Weißen Rings halten und 
dort über ihre Arbeit informieren“, 
betont Schwab. „Noch gibt es an 
unserer Basis durchaus Vorbehalte 
gegen TOA.“ 

Zu tief sitze bei vielen noch die Be-
fürchtung, das Opfer könne beim 

TOA über den Tisch gezogen oder 
unter „Versöhnungsdruck“ gesetzt 
werden. „In dieser Hinsicht hat 
nach unserem Eindruck aber in den 
letzten Jahren ein erheblicher Wan-
del stattgefunden, sicher auch auf-
grund der Ausbildung durch das 
Servicebüro“, sagt Schwab. Zur ge-
genseitigen Annäherung schlägt er 
Hospitationsangebote an die Hel-
fer des Weißen Rings vor, vor allem 
aber eine Ergänzung des Internet-
auftritts, die die Suche nach einer 
wohnortnahen TOA-Möglichkeit 
erleichtern könnte. „Informatio-
nen über Täter-Opfer-Ausgleich 
sind eine Bringschuld der TOA-
Organisationen – da muss mehr 
geschehen“, kritisiert Schwab. 

Negative Gefühle nutzen

Razim Gjoka aus Albanien war 
nicht der einzige ausländische 
Gast unter den Vortragenden. Aus 
Bern kam der Klärungshelfer und 
Psychotherapeut Dr. Christoph 
Thomann, um über „schwieri-
ge Gefühle als Scheinriesen“ zu 
sprechen: Wie lassen sich negati-
ve Gefühle zur Lösung von Kon- 
flikten nutzen? „Meine Grundbot-
schaft ist, dass negative Gefühle 
wie etwa Wut, Hass, Rachegefühle 
etc. nicht etwa auf die Müllhalde 
gehören und vermieden werden 

sollten, sondern dass sie un-
glaublich viel Potential bergen, 
wenn es darum geht, nachhal-
tige Lösungen zu finden“, sagt 
Thomann, „man muss sie nur 
zu Wort kommen lassen und sie 
hören, sonst werden sie zu un-
erhörten Taten. Selbst wenn es 
nicht gelingt, den Beziehungs-
sumpf völlig zu klären, ist es 
enorm, welch einen konstrukti-
ven Beitrag zur Konfliktlösung 
die frei werdende Kraft dieser 
Gefühle leisten kann. Man muss 
nur wissen wie.“ Ein Unter-
schied sei jedoch wichtig: Dass 
es sich dabei in keiner Weise um 
Therapie handelt. „Die Frage 
‚Kennen Sie dieses Gefühl aus 

Der Weiße Ring wurde 1976 in Mainz gegründet; Initiator war 
Eduard Zimmermann von „Aktenzeichen ungelöst“. Bundes-
weit gibt es etwa 400 Anlaufstellen für Kriminalitätsopfer, die 
von rund 2500 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des 
Weißen Rings Unterstützung erhalten: Begleitung zu Gerichts-
terminen, Hilfestellung im Umgang mit Behörden, menschli-
cher Beistand oder auch finanzielle Hilfe durch Übernahme 
von Kosten für einen Rechtsanwalt oder Psychologen. So hat 
der Weiße Ring im vergangenen Jahr in mehr als 20.000 Fällen 
finanzielle Unterstützung geleistet. Möglich ist das durch die 
Beiträge von rund 65.000 Mitgliedern sowie durch Spenden, 
Erbschaften und Zuweisungen von Geldbußen.
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anderen Situationen?’ ist verboten“, 
betont Thomann. 

Ein sehr wirksames Instrument, 
um die negativen Gefühle der Kon-
fliktbeteiligten einzubeziehen, sei 
das Doppeln: „Darf ich mal neben 
Sie kommen, für Sie etwas sagen 
und Sie sagen dann, ob es stimmt?“ 
Auch drastische Formulierungen 
(„Ich glaube, Du bist einfach faul! 
Ich bin stinksauer, wie Du uns an-
dere ausnutzt!“) können nötig sein, 
um den Beteiligten zu helfen, nicht 
länger um den heißen Brei herum 
zu reden. „Ich habe die starke kon-
struktive Wirkung des verbalen 
Ausdrucks negativer Gefühle lan-
ge Zeit für Zufall gehalten, wenn 
ich sie in Gesprächen festgestellt 
habe“, sagt Thomann. „Dann habe 
ich gemerkt, dass andere die glei-
chen Erfahrungen damit machen 
– das war für mich eine tolle Ent-
deckung.“ Dem TOA könnte das 
stärkere Eingehen auf negative 
Gefühle seiner Ansicht nach noch 
viele Entwicklungsmöglichkeiten 
bieten – was der minutenlange Ap-
plaus nach seinen Vorträgen zu be-
stätigen schien.*

Hilfe für Konflikte mit Aussiedlern

Und noch weitere Entwicklungs-
möglichkeiten wurden deutlich. 
Aus der Ukraine angereist war 
Maksym Yakovlyev vom Ukraini-
schen Zentrum für Gemeinwesen. 
„Bei uns wäre es unvorstellbar, 
dass ein Staatsanwalt auf TOA 
hinweist“, sagt er. Dennoch könn-
ten die deutschen Vermittler aus 
der Ukraine wertvolle Erkennt-
nisse gewinnen: „Wenn die Deut-
schen lernen, wie TOA in unserer 
Kultur funktioniert, könnte das 
in Deutschland bei der Lösung 
von Konflikten mit Aussiedlern 
helfen.“ Yakovlyev sieht im TOA 
vor allem einen wichtigen Beitrag 
zur Stärkung der Demokratie in 
der Ukraine: „Uns geht es darum, 
Menschen zu zeigen, dass sie ihre 
Konflikte selber lösen können und 
nicht alles von oben geregelt sein 
muss.“ Noch sei zwar das Zen-
trum in Kiew die bislang einzige 
Organisation für Mediation. Doch 
das ist für Yakovlyev kein Anlass 
zur Entmutigung. „Wir haben in 
der Ukraine ein Sprichwort“, sagt 

er und grinst. „Ein Pessimist ist 
nichts anderes als ein gut infor-
mierter Optimist.“ 

STRAFVOLLZUG: Neuer Zaun ums Bruchsaler Gefängnis

Denkmalschutz redet mit

1999 entkamen zwei Schwerverbrecher durch ein Loch im Außenzaun der Justizvoll-
zugsanstalt Bruchsal (Kreis Karlsruhe). Ein zehn Millionen Euro teurer Sicherungszaun 
soll Ausbrecher nun aufhalten. Der vier Meter hohe Zaun mit einem tiefen Betonfun-
dament wird zurzeit gebaut. Das Gefängnis, 1841 bis 1848 nach Plänen von Heinrich 
Hübsch errichtet, steht unter Denkmalschutz. Aussparungen in der Brüstung des Mau-
ergangs, für Anstaltsleiter Thomas Müller „klassische Übersteighilfen“, dürfen des-
halb nicht mit Beton, sondern nur mit durchsichtigem Kunststoff aufgefüllt werden, 
um den Zinnencharakter zu wahren - zumindest aus der Entfernung.

Aus: Südwest Presse, 23.05.2004

Kommentar: 
Aber kein Geld für TOA?? Seit Jahren kämpft das Karlsruher TOA-Pro-
jekt um eine ausreichende Finanzierung ....

Maksym Yakovlyev vom ukraini-
schen Zentrum für Gemeinwesen 
aus Kiew war der weitestangereiste 
Teilnehmer beim 10. TOA-Forum
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Zum 10. TOA-Forum aus Schweizer Sicht

Täter-Opfer-Ausgleich: tendenziell posi-
tive Zwischenbilanz

Bernhard Stricker

Der Täter-Opfer-Ausgleich   bietet 
Opfern und Tätern die Möglich-
keit, mit Hilfe eines Vermittlers 
ihren Konflikt aussergerichtlich 
zu regeln und sich über eine Wie-
dergutmachung zu verständigen. 
An einer Tagung in der Luther-
stadt Wittenberg (D) Mitte Juni 
diskutierten Fachleute den Stand 
und die mögliche Weiterentwick-
lung dieses seit 1991 in Kraft ste-
henden Gesetzes. In der Schweiz 
gibt es keine entsprechende Ein-
richtung.

«Wir brauchen nicht ein besseres 
Strafrecht, sondern etwas Besseres 
als Strafrecht!», rief Horst Vieh-
mann, Professor  für Jugendkrimi-
nalrecht an der Universität Köln, 
den rund 200 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern des Kongresses zum 
Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) 
zu und ergänzte: «Gehen Sie  hin 
und lehren Sie die Menschen, dass 
es besser ist, im Streitfall zu re-
den statt zu schweigen,  besser zu 
schlichten als zu richten, besser zu 
verhandeln als zu schießen.»  

Horst Viehmann, dessen Vor-
trag am 10. TOA-Forum in  der 
Lutherstadt Wittenberg zum 
leidenschaftlichen Plädoyer für 
diese neue Form des «Straf-
vollzugs» geriet, ist einer der 
politischen Väter des Täter-
Opfer-Ausgleichs in Deutsch-
land. Seine Zuhörerinnen und 
Zuhörer waren  Staatsanwälte, 
Richter,  Psychologen und So-
zialarbeiter, die in zahlreichen 
Institutionen  direkt an der Tä-

ter-Opfer-Front arbeiten.

Die Tagung stand unter dem 
Motto «Zu-Mutung Täter-
Opfer-Ausgleich. Vom Wert 
autonomer Konfliktschlich-
tung in Strafsachen». Für 
Gerd Delattre, Organisator 
der Tagung und Leiter des 

Servicebüros für Täter-Opfer-Aus-
gleich und Konfliktschlichtung 
in Köln bedeutet das Tagungsthe-
ma  im Klartext «die Befähigung, 
den aus einer Straftat entstandenen 
Konflikt selber - unter Beteiligung 

eines Dritten - zu klären oder gar 
zu lösen. Außerdem meinen wir 
die Ermutigung, das Wagnis ein-
zugehen, autonom einen Ausgleich 
der Interessen zu erreichen, ob-
wohl das nicht immer einfach ist 
und auch Risiken in sich birgt. »

Zunehmende Tendenz zu außerge-
richtlichen Regelungen von Streit-
fällen 

Deutschland führte den «Täter-
Opfer-Ausgleich»  1991 im Ju-
gendgerichtsgesetz  für straffällig 
gewordene Jugendlichen ein. Seit 
1995 kann dieser auf Grund einer 
Neufassung der Strafgesetzgebung 
auch für Erwachsene bei Delikten 
wie z.B. Körperverletzung, Bedro-
hung, Sachbeschädigung, Haus-
friedensbruch und Beleidigung an-
gewendet werden.

In der Strafrechtspflege ist der Tä-
ter-Opfer-Ausgleich inzwischen 
als neue Form des Umgangs mit der 
Kriminalität gut eingeführt und 
integriert. Neu ist vor allem, dass 
diese Regelung nicht, wie bisher, 
an der Person bzw. an der Straftat, 
sondern an der Autonomie der Par-
teien ansetzt. Dabei ist der Täter-
Opfer-Ausgleich eng mit anderen 
Vermittlungskonzepten verknüpft, 
die sich seit einem guten Jahrzehnt 
unter dem Begriff „Mediation“ 
entwickelt haben. 

In Deutschland werden derzeit 
jährlich rund 25.000 Fälle dem 
Täter-Opfer-Ausgleich zugeführt.  
Die Körperverletzungen liegen da-

Prof. Horst Viehmann in seiner 
Doppelrolle: als leidenschaftlicher, 
mutmachender Vertreter des TOA 
und als widersprechender, mah-
nender  Hofnarr mit Narrenkappe.
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bei mit über 50 %  an erster Stelle, 
gefolgt von Sachbeschädigungen 
(14 %) und Diebstahl und Betrug 
(10%). Die TOA-Vermittlungen 
sind zum überwiegenden Teil er-
folgreich (85 % bei den Jugendli-
chen, 78 % bei den Erwachsenen); 
die durchschnittliche Bearbei-
tungsdauer eines Falles beträgt 
in der Regel 35 Tage. Ein weite-
rer Vorteil besteht darin, dass die 
Kosten eines TOA-Verfahrens we-
sentlich geringer sind  als die eines  
Strafverfahrens mit Anwalts-, Ge-
richts- und Haftkosten.

Warum gerade ich?

Im Unterschied zur normalen 
Rechtssprechung und deren 
Vollzug  muss sich der Täter 
beim ‹Täter-Opfer-Ausgleich› 
seiner Schuld stellen: er wird 
mit dem Opfer konfrontiert. 
Vor Gericht muss er das nicht, 
er erhält lediglich eine Strafe 
und kann sich damit  seiner 
Verantwortung entziehen, 
indem sein Delikt mit einer 
Buße oder dem Freiheitsent-
zug abgegolten wird. Im Ge-
spräch mit dem Opfer hat sich 
der Täter jedoch  mit den Fol-
gen einer strafbaren Hand-
lung auseinanderzusetzen. Im 
Mittelpunkt dieser Gespräche 
steht das Opfer. Dabei geht 
es um eine materielle und 
psychische Entschädigung. 
Geschädigte wollen in der 
Regel die Hintergründe der 
Tat kennen, insbesondere die 
Antwort auf die Frage: «War-
um gerade ich?»  Im normalen 
Strafvollzug wird diese Frage oft 
übergangen. Die Opfer bleiben mit 
einem unguten Gefühl alleine zu-
rück. Im Strafrecht kommt dazu, 
dass das Opfer – trotz aller Verbes-
serungen der letzten Jahre - in ers-
ter Linie als Zeuge auftritt und in 
seiner emotionalen Situation wenig 
wahrgenommen wird. 

Primäre Voraussetzung für einen 
TOA ist das Einverständnis bei-
der Seiten zur freiwilligen Mit-

wirkung. Ein TOA kann durch die 
Polizei, die Staatsanwaltschaft, das 
Gericht, die Jugendgerichtshilfe, 
die Bewährungshilfe oder die Be-
troffenen selbst eingeleitet werden.

Die positive Rolle der negativen 
Gefühle

Dem  TOA übergeordnet ist das 
grundsätzliche Thema der Kon-
flikt- und Klärungshilfe. Hier-
zu hatten die Organisatoren des 
Kongresses einen Spezialisten 
aus der Schweiz eingeladen, den 
Psychologen Dr. Christoph Tho-
mann, der sich seit Jahrzehnten 
mit diesem Thema beschäftigt, 
vorwiegend – aber nicht nur -  im 

Arbeitsbereich. Thomann, der kein 
TOA-Spezialist ist, zuvor aber im 
Hinblick auf die TOA -Tagung  als 
Beobachter bei mehreren TOA-Sit-
zungen teilgenommen hatte, ver-
stand seinen Fachvortrag nicht als 
konkrete Handlungsanleitung für 
ein TOA-Konfliktgespräch, son-
dern als «Plädoyer für die positive 
Rolle der negativen Gefühle»,  ein 
Aspekt, der bei der Konfliktlösung 
und Mediation regelmäßig zu kurz 
komme.  

Konfliktsituationen  können nach 
seinen Erfahrungen nur bewältigt 
werden, wenn  alle Beteiligten be-
reit sind, sich ihren negativen Ge-
fühle zu stellen: «Negative Gefühle 
werden im Konflikt nicht erzeugt, 
sondern nur ausgelöst». Diese Ge-
fühle gründeten oft auf früheren, 
schlechten Erlebnissen, seien aber 
jahrelang verdrängt  und «hin-
ter Schloss und Riegel verbannt» 
worden, damit sie das Alltagsleben 
nicht  belasteten. Durch das Kon-
fliktereignis seien sie wieder aufge-
brochen. «Professionelle Konflikt-
bearbeitung geht zu allen negativen 
Gefühlen. Es ist kein sachlicher 
Fortschritt zur Lösung und Ver-

söhnung möglich ohne Bear-
beitung der vorhandenen ne-
gativen Gefühle».

Die Rolle des Vermittlers de-
finiert er als „allparteilich“, 
die er explizt nicht nur  als  
«neutral» verstanden haben 
will. Damit meint er die pro-
fessionell verlangsamte und 
kontrollierte Eskalation eines 
Streitdialoges, in dem er bei-
den Seiten hilft,  ihre verzwei-
felten, empörten und verletz-
ten Gefühle auszudrücken 
(er nennt das «doppeln»).  In 
seinen bildhaften und oftmals 
zugespitzten Formulierungen 
sprach er von «Scheinriesen» 
(überhöht wahrgenommene 

Gefühlseskalation), die den 
Zugang zum «Land der Leich-
ten Lösungen»  (der Ort, wo 
allseits gerechte Lösungen 
möglich sind) verhindern. Und 

weil dieser direkte Weg versperrt 
ist, müssten die Konfliktparteien  
mit Hilfe eines professionellen Ver-
mittlers den Umweg über den «Be-
ziehungssumpf»  und die «Grotte 
der Vorverletzungen» nehmen, 
von wo aus es einen direkten Weg 
ins «Land der Leichten Lösungen» 
gebe.

Der Ausdruck von Ohnmacht, 
Verzweiflung, Bedürftigkeit, Ver-
lassenheit und Trauer in Anwesen-

Schweizer unter sich: Dr. Christoph Tho-
mann (rechts) und der  Journalist Bern-
hard Stricker (links) im Gespräch
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heit von andern Menschen wirke 
«beziehungsheilend und kontakt-
fördernd zugleich»,  so Thomann. 
«Es folgt daraus  eine automatische 
Solidarität zwischen Menschen, 
weil sie  sich ohne Schuldgefühle 
als gleichermaßen vor-verletzt er-
kennen».

Die Situation in der Schweiz

In der Schweiz gibt es weder auf 
Bundes- noch auf Kantonsebene 
Einrichtungen, die mit dem TOA 
vergleichbar sind. Seit 1993 gibt 
es zwar das Opferhilfegesetz, das 
aber insofern nicht vergleichbar ist, 
als es primär vom Gedanken  einer 
materiellen Entschädigung  für das 
Opfer  getragen ist.
 
Einzig vergleichbare Maßnahme 
war ein Pilotprojekt in den Jahren 
1999 – 2003 unter dem Titel «Ta-
taufarbeitung und Wiedergutma-
chung - Berner Modell» (TaWi), 
das inzwischen aber mangels fi-
nanzieller Unterstützung abgebro-
chen werden musste.  Die Erkennt-

nisse aus diesem Projekt sind aber 
dennoch vorhanden und  könnten 
in  künftige Modelle einfließen. 
Das Berner TaWi Modell bot  
Straftäterinnen und Straftätern im 
Straf-  und (in angepasster Form) 
im Maßnahmenvollzug ein profes-
sionelles Angebot, ihre Taten und 
die damit bei den Opfern verur-
sachten Folgen aufzuarbeiten und 
dafür aktiv die Verantwortung zu 
übernehmen. Dieses Angebot war 
freiwillig und weder mit negativen 
(Bestrafung) noch positiven (Be-
lohnung) Anreizen verbunden. 

Von den 678 Personen, die für den 
TaWi-Prozess in Frage kamen und 
darüber informiert worden wa-
ren, entschieden sich 74 (11%) für 
eine Teilnahme. Davon brachen 20 
den begonnenen TaWi Prozess von 
sich aus ab. In 18 Fällen führte der 
Austritt aus dem Vollzug oder eine 
Versetzung in eine außerkantonale 
Institution zum Abbruch. 10 TaWi 
Prozesse wurden infolge therapeu-
tischer Indikation oder Sprachpro-
bleme abgebrochen oder außenste-

henden Fachdiensten übertragen. 
16 TaWi-Prozesse konnten abge-
schlossen werden, wovon 4 zu ei-
ner Mediation führten. 10 TaWi-
Prozesse waren bei Abschluss der 
Umsetzungsphase noch im Gange.

Die Erkenntnisse

Die wissenschaftliche (psycholo-
gische)  Evaluation  des TaWi-Pro-
jekte stellte bei den Teilnehmenden  
zwar keine nachweisbaren Ein-
stellungsveränderungen bezüglich 
Übernahme der Opferperspektive 
fest, dafür aber tendenziell eine er-
höhte Bereitschaft zu  Übernahme 
von Verantwortung. 
Als «hartnäckig» erwies sich die 
Einstellung der Straftäter, wonach 
die Tat(en) mit dem Urteil abgegol-
ten seien. Gerade diese Feststellung, 
heißt es im Schlussbericht,  unter-
streiche die Dringlichkeit, in der 
schweizerischen Strafrechtspflege 
vor- bzw. außergerichtliche Tä-
ter-Opfer-Ausgleichsmöglichkei- 
ten zu verankern .

Verleihung des Theo A. 2004

Veronika Hillenstedt für ihre Ver-
dienste um den TOA ausgezeichnet

Im Rahmen des 10. TOA-Fo-
rums in Lutherstadt Witten-
berg  wurde Veronika Hil-
lenstedt, Mitarbeiterin im 
Verein Konfliktschlichtung 
e.V., für ihre Verdienste um den 
Täter-Opfer-Ausgleich der von 
dem Tübinger Künstler Pit Eit-
le als Unikat gestaltete ‚Theo 
A.’ verliehen. Nach dem Leiter 
der Mainzer Staatsanwaltschaft 
Klaus Puderbach und den Pro-
fessoren Viehmann und Röss-
ner ist Veronika Hillenstedt die 

erste Frau, die diese begehrte 
Auszeichnung entgegenneh-
men durfte. In seiner Laudatio 
verwies der Leiter des TOA-
Servicebüros, Gerd Delattre, 
auf den jahrelangen und uner-
müdlichen Einsatz der Preis-
trägerin bei der Entwicklung 
dieses bürgernahen Rechtsin- 
struments. Aber auch in metho-
dischen und inhaltlichen Fra-
gen hat Veronika Hillenstedt 
Standards gesetzt und den Ver-
ein Konfliktschlichtung e.V. zu 

den Topadressen qualifizierter 
Ausgleichsarbeit in Deutsch-
land gemacht. Sie gilt auch als 
Vorbild für Beharrlichkeit und 
Kreativität, wenn es um die Be-
schaffung der der notwendigen 
finanziellen Ressourcen für 
den Erhalt und Ausbau einer in 
freier Trägerschaft befindlichen 
Einrichtung geht. Minutenlan-
ger Beifall zeigte der Jury, dass 
die Wahl von Veronika Hil-
lenstedt auch im Auditorium 
großen Anklang fand.
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Wir sprachen mit der Preisträgerin 
des Theo A. 2004: Veronika Hillenstedt

Mediation im Strafrecht ist 
im Vormarsch. Wie sehen Sie 
die Situation?

Leider wird die Mediation, 
hier der Täter-Opfer-Aus-
gleich, in der Öffentlichkeit 
noch nicht in ausreichendem 
Maße wahrgenommen. Hier 
darf auch in Zukunft die Öf-
fentlichkeitsarbeit nicht ver-
nachlässigt werden.
Sobald jemand persönlich 
betroffen ist, als Beschuldig-
te/r  oder als Geschädigte/r, 
ist der Gedanke der Media-
tion für die große Mehrheit 
jedoch sofort einsichtig. 
Dann wird die Chance, den 
Konflikt außerhalb der Justiz 
regeln und beilegen zu kön-
nen, sehr gern ergriffen.

Wie muss man sich Ihren 
Berufsalltag vorstellen?

Die Realität ist sehr vielfältig. 
Es wird gesprochen, zuge-

hört, vermittelt. In einem Rahmen, der Ver-
trauen weckt, findet echte Kommunikation 
statt. 
Es gibt Äußerungen von Wut, Trauer, Be-
troffenheit, Freude, Humor, Miteinander ins 
Gespräch kommen, Ruhe einkehren lassen 
und plötzlich den Blick frei bekommen für 
eine Befriedung des Konflikts. 
Leider geht viel Kraft und Zeit für den Er-
halt der  Einrichtung und die Beschaffung 
der finanziellen Mittel für den Täter-Opfer-
Ausgleich ins Land. 
Wir bieten mit dem Täter-Opfer-Ausgleich 
eine sehr professionelle Dienstleistung an, 
die zudem die Justiz auch finanziell entlas-
ten kann. 

Es ist an der Zeit, dass auch die in der Politik 
Verantwortlichen dies anerkennen, und den 
Einrichtungen, die den Täter-Opfer-Aus-
gleich professionell durchführen, eine finan-
zielle Sicherheit bieten. 

Wo sehen Sie die Vorteile des Täter-Opfer-
Ausgleichs?

Für die Justiz gibt es in vielen Fällen glück-
licherweise den Täter-Opfer-Ausgleich, der 
den Beteiligten die Sache nicht aus der Hand 
nimmt, sondern ihnen die Verantwortung 
für die Beilegung des Konfliktes lässt.
Bei uns in Oldenburg haben wir mit der 
Justiz, der Polizei, den Jugendgerichtshilfen 
und der Opferhilfe Kooperationspartner, die 
von sich aus in geeigneten Fällen einen Tä-
ter-Opfer-Ausgleich anregen. 

Woran denken Sie, wenn Sie ‚Restorative 
Justice‘ hören?

Den Begriff habe ich ja nun im Laufe der Jahre 
öfter gehört. Immer wenn ich ihn höre, muss 
ich an renovieren bzw. restaurieren denken. 
Ich finde, das hat was für sich, schließlich ist 
ein Umdenken in der Justiz im Umgang mit 
Straftaten gefragt und erfolgt mit dem Täter-
Opfer-Ausgleich auch langsam.  Denn wenn 
viele Fälle an die Mediatoren im Strafrecht 
überwiesen werden, kann die Justiz sehr viel 
Geld einsparen, was ja auch für die Regie-
rung  in unserem Lande von Bedeutung ist.  
Leider braucht die Restauration immer noch 
sehr viel Zeit. 
Fakt ist: Restaurierung von Wertvollem und 
Erhaltenswertem braucht seine Zeit. Ich 
denke allerdings manchmal, „hoffentlich 
nicht zu lange“.
 

Veronika Hillenstedt
Dipl.-Päd., Mediatorin u. Aus-
bilderin für Mediation (BM),
Geschäftsführerin  des Vereins 
Konfliktschlichtung e. V., Täter-
Opfer-Ausgleich und Mediation 
Oldenburg, langjährige Traine-
rin für Mediation im Strafrecht 
in unseren Lehrgängen, KON-
SENS, Verein zur Förderung der 
Mediation in Nds
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Das Mediationsverfahren Täter-Opfer-Ausgleich 
(TOA) unter besonderer Betrachtung der Opfer-
rolle im Verfahren
Kathrin Ballandies

Eine Straftat stellt ein traumati-
sches Erlebnis dar, in dessen Folge 
das Opfer versucht, sich aus der 
Opferrolle zu befreien, um das ei-
gene Selbstbild wiederherzustellen. 
Dabei kann der TOA ein wirksa-
mes Hilfsangebot darstellen.Im 
Rahmen meiner Diplomarbeit im 
Studiengang Mediation an der FH 
Ludwigshafen habe ich mich mit 
dieser Problematik auseinander-
gesetzt und mich Opfergruppen 
zugewandt, die aus meiner Sicht in 
der bisherigen wissenschaftlichen 
Diskussion erst in jüngster Vergan-
genheit Aufmerksamkeit fanden.
Im strafrechtlichen Kontext findet 
die Betrachtung der Täterper-
sönlichkeit erhebliche Bedeutung 
hinsichtlich der Beurteilung der 
Tat und des Täters. Die Opfer-
persönlichkeiten werden rechtlich 
nicht differenziert. Die Frage, wer 
sich als Opfer bezeichnen ‚darf’, ist 
gesetzlich geregelt. Doch die Praxis 
stellt sich umfassender dar.

Das Opfer
Ein allgemeingültiger Opferbe-
griff, der alle Formen ‚des Opfers’ 
beinhaltet, existiert nicht. Die Viel-
fältigkeit des Opferbegriffs lässt 
viele verschiedene und individuelle 
Auslegungen zu. So erfolgt, im Ge-
gensatz zur Täterseite,keine Diffe-
renzierung zwischen vermuteten, 
vorgeblichen oder tatsächlichen 
Opfern.1 Auch sind die Reaktionen 
der Personen, die Opfer werden, 
individuell verschieden, so dass 
sich daraus keine allgemeingültige 
Definition ableiten lässt. Aufgrund 
dessen bedarf es einer Begriffsbil-
dung im Kontext zum TOA. Hier 
wird der Opferbegriff definiert, 
aufgrund der Schädigung, Unter-

drückung oder Missachtung der 
persönlichen Integrität einer Per-
son durch eine und/oder mehrere 
andere Personen im Zusammen-
hang mit einer Straftat.2 Neben den 
offensichtlich Betroffenen können 
weitere Personen existieren, die 
sich aufgrund von Nebenfolgen der 
Tat als Opfer empfinden. Sie wer-
den als indirekte Opfer bezeichnet 
(z. B. Verwandte von Tatopfern, 
Verwandte von Tätern, Tatzeugen 
usw.).3 Unter rechtlicher Betrach-
tung haben diese Opfer keinerlei 
Ansprüche – anders im TOA.
Im TOA bedarf es keiner formellen 
Anerkennung eines Opfers, ob nun 
mittel- oder unmittelbar berührt. 
Es muss eine persönliche Betrof-
fenheit vorliegen. 

Besonderheiten männlicher Opfer 
und Opfer im sozialen Nahraum

Männliche Opfer 
Das Männerbild unserer Gesell-
schaft ist vornehmlich geprägt von 
Stärke, Überlegenheit und Täter-
schaft. Die geschlechtshierarchi-
sche Arbeitsteilung in patriarcha-
lischen Industriegesellschaften 
vermittelt die männliche Rolle be-
reits im Kindes- und Jugendalter4. 
Der Makel des Schwachen haftet 
am Opferbegriff. Für männliche 
Opfer bedeutet dies, dass ihnen 
gesellschaftlich nur bedingt eine 
Opferrolle zugestanden wird. All-
gemein wird zwischen zwei Op-
fertypen differenziert: dem solda-
tischen Opfer und dem Opfer von 
Straftaten. Im Folgenden wird der 
Opfertypus zwei näher betrachtet 
werden. Männer sind nach unse-
rem gesellschaftlichen Männerbild 
nicht opferfähig, vielmehr sind sie 

auf der Täterseite dominant. Von 
einem Mann wird erwartet, dass er 
Verletzungen seiner persönlichen 
Integrität mit Fassung (er)trägt.
Erweiternd zu dem eben Beschrie-
benen soll an diese Stelle ein dritter 
Typus benannt werden. Der Typus 
des männlichen schwulen Opfers. 
Auch schwule Männer erleben 
Gewalt. Diese Gewalt geht nicht 
nur von anti-schwulen Tätern aus, 
auch in Partnerschaften und häus-
lichem Umfeld werden schwule 
Männer Opfer.5 
Die Gewalt gegen Männer tritt 
im alltäglichen Leben auf, ohne 
dass dies vordergründig wahrge-
nommen wird. Männer können im 
Alter von Gewalt durch Familien-
mitglieder betroffen sein. Gewalt 
unter inhaftierten Männern ist 
als Begleiterscheinung der totalen 
Institution Strafvollzug bekannt. 
Ein sicherlich nicht zu unterschät-
zenderAnteil männlicher Opfer ist 
bei Straftaten mit ausländerfeind-
lichem Hintergrund anzutreffen. 
Die unzureichende Wahrnehmung 
männlicher Opfer kann an dem ge-
sellschaftlichen Rollenverständnis 
oder auch der Komplexität der Op-
fererfahrung liegen. So beschrei-
ben Praxiserfahrungen aus der 
Männerberatung, dass oftmals eine 
Mehrfachbelastung mit verschie-
denartigen Traumatisierungen 
vorliegen kann. Die Opfererfah-
rungen stammen teilweise bereits 
aus der Kindheit und wurden von 
den Opfern verdrängt.6 Aufgrund 
dieser Opfersozialisation können 
in der späteren Folge Reaktionen 
auftreten, die auf eine Posttrauma-
tische Belastungsstörung (PTBS) 
hindeuten. 
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Opfer im sozialen Nahraum

Die psycho-soziale Situation von 
Opfern von Gewalt im sozialen 
Nahraum unterscheidet sich ge-
genüber der Situation von Opfern 
anderer Straftaten erheblich. Die 
Dunkelziffer kann als hoch einge-
stuft werden, da davon ausgegan-
gen werden kann, „dass die Gewalt 
zwischen Familienmitgliedern 
nicht nur die am weitesten ver-
breitete, sondern auch die sozial 
am wenigsten kontrollierte und in 
ihrer Häufigkeit und Schwere am 
stärksten unterschätzte Form der 
Gewalt“7 darstellt. Häufig handelt 
es sich um ‚gewachsene’ Konflik-
te. Man kann davon ausgehen, dass 
sich Gewalt im sozialen Nahraum 
nicht nur, aber in erster Linie gegen 
Frauen und Kinder richtet, die von 
ihren Männern körperlich, sexuell 
oder auch psychisch misshandelt 
werden.8 Die Opfersituation wird 
durch die Nähe zum Täter sowie 
durch die Verletzung im intimsten 
Bereich ohne die Möglichkeit der 
Abgrenzung verschärft. Problema-
tisch für die Opfer ist, dass sie nach 

einer Anzeigeerstattung dem Täter 
gegenüber weiter schutzlos sind 
und die Aggressionen gegen sie sich 
verschärfen können.9 

Das Battered Woman Syndrome 
(BWS)

Das Battered Woman Syndrome 
stellt eine Sonderform dar und ist 
bei Gewalttaten in engen Lebens-
beziehungen anzutreffen. Es be-
schreibt vorwiegend das Verhalten 
von Frauen, die durch ihre Lebens-
partner misshandelt werden. 

Die psychosoziale Abhängigkeit 
zum Täter sowie die oftmals über 
Jahre andauernden Misshandlun-
gen deuten auf Traumatisierungen 
hin und führen zu signifikanten 
Verhaltenssausprägungen. 

Die Betroffenen sehen sich nicht in 
der Lage, sich selbst und ihre Kin-
der zu versorgen, da sie infolge der 
Übergriffe ihr eigenes Selbstbild 
negativ bewerten und dies durch 
den Täter verstärkt wird. Das BWS 
umfasst drei Einordnungen:

Die traumatischen Auswirkungen: 
Die Opfer entschuldigen das Ver-
halten des Täters und geben sich 
eine Mitschuld, mit zunehmender 
Gewalthäufung sinkt das Selbst-
wertgefühl. Die Opfer praktizieren 
die ‚gelernte Hilflosigkeit’; d.h., sie 
haben gelernt, dass der Täter auch 
bei Widerstand nicht von seinem 
gewalttätigen Verhalten ablässt, 
sie resignieren und versuchen, sich 
nicht zu wehren oder zu entziehen. 
Dies kann im Extremfall bis zum 
Tode führen.10

Die selbstzerstörerischen Reaktio-
nen: Die Opfer bewältigen die Re-
alität durch Verdrängung und den 
Versuch der Rechtfertigung. Sie 
entschuldigen den Täter und ver-
schieben die Grenzen, wann Miss-
handlung beginnt, indem sie die 
physischen Schmerzen tolerieren 
bzw. als normal betrachten. Die 
Opfer sind davon überzeugt, dass 
der psychische Trennungsschmerz 
unerträglicher als der physische 
Schmerz sein muss. Der Täter hat 
durch sein Verhalten erreicht, dass 
sich das Opfer auch dann noch in 

Mehr Rechte für Opfer

Der Deutsche Bundesrat hat heute das Opferrechtsreformgesetz gebilligt. Mit dem Gesetz, das 
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries vorgelegt hatte, sollen die Rechte von Verbrechensopfern 
im Strafverfahren gestärkt werden. Mit der Billigung des Bundesrates kann das Opferrechtsre-
formgesetz demnächst in Kraft treten. 
„Ein Rechtsstaat muss sich auch um die Opfer von Straftaten kümmern, sie bei der Bewältigung 
der häufig traumatischen Erlebnisse unterstützen. Zwar geht es in einem Strafverfahren darum, 
die Schuld eines Täters festzustellen, aber dabei dürfen die Belange der Opfer keinesfalls außer 
Acht gelassen werden. Insbesondere die gerichtliche Verhandlung stellt eine große Belastung 
dar – dort, im Gerichtssaal, werden die Opfer noch einmal unmittelbar mit der Tat und dem Täter 
konfrontiert. In dieser Situation, aber auch bei der späteren Bewältigung einer Straftat wollen wir 
die Betroffenen so weit wie möglich unterstützen“, sagte Bundesjustizministerin Zypries. 
Bereits in der vergangenen Legislaturperiode sind die Opferrechte erheblich gestärkt worden: 
Genannt seien in diesem Zusammenhang das Zeugenschutzgesetz vom April 1998 (Einführung 
der Videovernehmung), das Gesetz zur strafverfahrensrechtlichen Verankerung des Täter-Opfer-
Ausgleichs vom Dezember 1999 sowie der EU- Rahmenbeschluss vom März 2001 über einheitliche 
Mindeststandards für die Rechte des Opfers im Strafverfahren. 

Aus der Pressemitteilung des Bundesmnisteriums der Justiz vom 14.05.2004
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seinem Sinne konform verhält, 
wenn keine Übergriffe stattfinden 
oder angedroht werden.

Der Bewältigungs- und  
Verarbeitungsprozess

Jeder Mensch geht von der Annah-
me seiner Unverletzbarkeit aus. 
Eine Straftat zerstört das Selbst- 
und Weltbild des Opfers. In der 
Folge treten die Opfer in einen 
Prozess ein, in dem sie versuchen, 
das Geschehene zu verarbeiten und 
den Wunsch haben, aus der Rolle 
des Objektes, zu welchem sie der 
Täter gemacht hat, herauszukom-
men. Die Tataufarbeitung ist hin-
sichtlich der resultierenden Folgen 
für den Alltag des Opfers und den 
eigenen Umgang mit der Opfer-
werdung von großer Bedeutung.11 
In ihrer Erinnerung ist die Tat häu-
fig verzerrt und lückenhaft.12Aus 
dieser Ungewissheit können Ängs-
te entstehen, die bei den Betroffe-
nen Furcht vor Orten, Situationen 
oder Menschen hervorrufen.13 Um 
die Opfererfahrung in die eige-
ne Lebensgeschichte integrieren 
zu können, ist es für einige Opfer 
wichtig, die Motivation des Täters 
zu erfahren. 

Der TOA

Die Vorteile des TOA liegen in der 
Möglichkeit der aktiven Teilnah-
me des Opfers am Verfahren. Die 
aktive Auseinandersetzung zwi-
schen ihm und dem Täter können 
dem Opfer helfen, Folgekonflik-
te zu reduzieren. Eine juristisch 
korrekte Entscheidung ist in der 
Wahrnehmung von Gerechtigkeit 
durch die in der Praxis betroffenen 
Menschen geprägt. Das Gefühl der 
Betroffenen von ‚Recht haben’und 
‚Recht bekommen’ geht mit der 
rechtlichen Definition nicht immer 
konform. Dagegen können im Aus-
gleichsverfahren Täter und Opfer in 
einem direkten und strukturierten 
Kommunikationsprozess gemein-
sam an ‚ihrer’ Lösung arbeiten. Der 
TOA verbessert die Opfersituation 
insofern, als dass eine Anerken-

nung der Opferrolle erfolgt und die 
erlittenen Schäden, Demütigungen 
und Einbußen thematisiert werden 
können.14 Tatfolgen wie Ängste 
und Bedrohungsgefühle können 
innerhalb eines TOA-Verfahrens 
artikuliert und so behoben oder 
auf ein realistisches Maß reduziert 
werden.15 Die Konfliktparteien 
sind gleichberechtigte Partner und 
bewegen sich im Verfahren auf 
gleicher Ebene. Die Transparenz 
des TOA-Verfahrens bewirkt, dass 
alle Beteiligten immer den gleichen 
Wissenstand haben. Damit ist es 
keiner Partei möglich, aufgrund ei-
nes Informationsvorsprungs einen 
Vorteil für sich zu erzeugen und 
ein Ungleichgewicht zwischen den 
Beteiligten herzustellen.

Auswirkungen männlicher Opferer-
fahrungen auf den TOA

Meist werden männlicher Opfer 
erst dann gesellschaftlich wahr-
genommen, wenn sie als Täter in 
Erscheinung treten. Aufgrund von 
Rollenüberschneidungen ist im 
Nachhinein eine klare Differen-
zierung zwischen Täter und Opfer 
erschwert.16 Männer können eben-
so Opfer von Viktimisierungen 
im sozialen Nahraum werden wie 
Frauen. Es ist weiterhin nicht aus-
zuschließen, dass Konstellationen 
ähnlich dem BWS anzutreffen sind. 
Die Besonderheiten in der männli-
chen Opfersozialisation liegen im 
häufigeren Auftreten von Viktimi-
sierungen über längere Zeiträume 
sowie einer Häufung mehrfacher 
traumatisierender Erlebnisse. Die 
betroffenen Männer sind häufig 
nicht bereit, über ihre Opfererfah-
rungen zu reden oder haben das 
Erlebte verdrängt. Es ist anzuneh-
men, dass das gesellschaftlich vor-
herrschende Männerbild ursäch-
lich dafür ist. Das Schweigen der 
männlichen Opfer führt dazu, dass 
sie mit ihren Problemen allein blei-
ben und keine Hilfe erhalten. Die 
Randständigkeit der Problematik 
männlicher Opfer ist auch im TOA 
anzutreffen.Dennoch kann der 
TOA aufgrund der Gegebenhei-

ten von Neutralität, Allparteilich-
keit und Fairness eine Möglichkeit 
zur Enttabuisierung männlicher 
Opfererfahrungen bieten. Im Ver-
fahren können Denk- und Wahr-
nehmungsblockaden aufgebrochen 
und den männlichen Betroffenen 
sichtbar gemacht werden. Das 
Hauptproblem männlicher Vikti-
misierung liegt in der gesellschaft-
lichen Nichtwahrnehmung.

Auswirkungen bei Viktimisierun-
gen im sozialen Nahraum

Die Beziehung zwischen Täter und 
Opfer aus Straftaten im sozialen 
Nahraum gestalten sich grundle-
gend anders als in herkömmlichen 
TOA-Verfahren. Die Täter-Opfer-
Nähe kann zur Verfestigung oder 
zu einer Konflikteskalation führen, 
da die Straftat häufig ein Symptom 
des bestehenden Konflikts dar-
stellt. So erscheint es sinnvoll, dass 
nicht die komplexe Problematik 
der Beziehung im TOA betrachtet 
wird, sondern ausgewählte The-
men besprochen werden. Darüber 
hinaus bietet das Handlungsspek-
trum des TOA die Möglichkeit, ei-
nen Ausgleich auch ohne die direk-
te Begegnung von Täter und Opfer 
zu erreichen.17 Verlaufen derartige 
Bemühungen erfolgreich, kann sich 
das positiv auf die Tatbewältigung 
des Opfers auswirken.

Der TOA beim Battered Woman 
Syndrome

Die Durchführung eines TOA 
beim BWS gestaltet sich problema-
tisch, da die Opfer oftmals nicht in 
der Lage sind, ihre eigenen Inter-
essen zu wahren, da die bisherigen 
(nicht nur ehelichen) traditionellen 
Rollen- und Machtverhältnisse 
in der Beziehung zueinander zu 
starken Einfluss nehmen.18 Es ist 
daher in der Mediationssituation 
schwierig, Projektionen und Ge-
genübertragungen zu unterbinden 
und damit eine Wiederholung der 
bekannten Täter-Opfer-Schemata 
zu verhindern. Bei wiederholten 
Viktimisierungen über einen lan-
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gen Zeitraum ist davon auszuge-
hen, dass dies beim Opfer zu einer 
Traumatisierung führte, in deren 
Folge eine PTBS ausgebildet wur-
de. Ein traumatisiertes Opfer stellt 
in der Ausgleichssituation gegenü-
ber dem Täter keine gleichwertige 
Gegenseite dar. Die Idee des TOA, 
entstandene Schäden wiedergutzu-
machen und den Konflikt aufzu-
arbeiten, kann bei Straftaten aus 
diesem Bereich nicht ausreichend 
gewährleistet werden. Eine Wie-
dergutmachung von psychischen 
und physischen Beschädigungen 
durch einen Täter aus den unmit-
telbaren Lebensbezügen des Op-
fers ist nicht leistbar. Die Betrof-
fenen müssen in der Lage sein, das 
Verfahren klar zu erkennen, um 
es für ihre Belange zu nutzen. Ge-
gen die Durchführung eines TOA 
sprechen neben den TOA-Stan-
dards auch die Erkenntnisse aus der 
PTBS-Therapie. In der Traumabe-
arbeitung ist es erforderlich, dass 
das Opfer keinen weiteren trauma-
tisierenden Einwirkungen ausge-
setzt wird. Das heißt konkret: kein 
Täterkontakt!19 Zusammenfassend 
bleibt festzuhalten, dass die Exis-
tenz des TOA für die Betroffenen 
einer Straftat von entscheidender 
Bedeutung sein kann. Es erscheint 
für die Tatverarbeitung wichtig, 
dass Alternativen neben der her-
kömmlichen Gerichtsbarkeit zur 
Verfügung stehen. Der TOA bie-
tet eine größere Spannbreite in 
der Opferdefinition und damit die 
Möglichkeit, auch Betroffenen zu 
helfen, die nicht in die gesetzliche 
Opferdefinition oder gesellschaft-
liche Wahrnehmung einfließen. 
Dennoch stellt er kein umfassendes 
‚Allheilmittel’ zur Tatbewältigung 
für das Opfer dar, doch kann er hel-
fen, offene Fragen rückblickend auf 
die Tat zu beantworten. Eine All-
gemeingültigkeit der grundsätzli-
chen Hilfestellung des TOA für die 
Opfer kann, wie oben dargestellt, 
nicht für alle Opfergruppen bejaht 
werden. Sollte sich der TOA im 
konkreten Fall als ungeeignet er-
weisen, besteht für die Opfer auch 
weiterhin die Möglichkeit, so die 

Voraussetzungen gegeben sind, den 
rechtlichen Weg zu wählen. 
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Wir stellen vor: Thomas Trenczek

Wie stellt sich Ihrer Meinung 
nach der gewöhnliche Staats-
bürger die Arbeit eines Profes-
sors bzw. Mediators vor?

Professor: Im 46. Stock eines 
Elfenbeinturms sitzend und die 
Welt durch eine Theoriebrille 
betrachtend.

Mediator: Wenn der Bürger tat-
sächlich bei Mediation an Kon-
fliktvermittlung und nicht an 
Meditation denkt, dann wohl als 
jemand, der Anwalt, Psychologe 
und Diplomat zu gleich ist.

Wie sieht die Realität aus?

Als Professor: sehr vielfältig 
im stetem Bemühen, interdis-
ziplinär zu denken; manchmal 
schwierig, im Anspruch, dem 
Wissenschaftsbegriff gerecht 
zu werden und demzufolge 
Lehre, Forschung und Praxis-
transfer nebeneinander zu ver-
wirklichen; stets spannend im 
Umgang mit jüngeren Leuten 

und von ihnen zum Denken herausgefordert 
zu werden; sehr angenehm, die Berufung ge-
funden, viel Freude zu haben und unabhän-
gig zu sein.

Als Mediator: vielfältig, spannend und oft 
überraschend; ich bin immer noch und im-
mer mehr erstaunt über die spezifische Kraft 
der Mediation, wie es auch in schwierigsten 
Konflikten und nach „Beinahe-Abbrüchen“ 
immer wieder (wenn auch nicht immer) ge-
lingt, Brücken zu bauen und etwas zur Inte-
ressensfindung und Verständigung der Par-
teien beizutragen.

Würden Sie lieber als Täter oder als Opfer in 
die Mühlen der Justiz geraten? Bitte begrün-
den!

Weder noch. Zwischen Mahlsteinen – als 
Symbol einer unzulänglichen Justizpraxis 
-  zerrieben zu werden, ist weder für den ei-
nen noch die andere besonders angenehm. 
Wenn ich befürchten müsste, im Verfahren 
zum (nochmals geschädigten oder zum be-
schuldigten) Opfer zu werden, organisierte 
ich mir wohl vorsorglich anwaltlichen Bei-
stand.

Was raten Sie Ihrem Sohn/Ihrer Tochter im 
Falle einer Straffälligkeit?

Bei der polizeilichen Vernehmung erst `mal 
den Mund zu halten und mich anzurufen. 
Wenn sie/er für eine Tat verantwortlich ist, 
dann zu ihrer/seiner Verantwortung zu ste-
hen und die Tat von sich aus wieder gut zu 
machen. Sofern die väterliche Unterstützung 
nicht ausreicht, einen erfahrenen und enga-
gierten Anwalt zu beauftragen.

Was ist der wichtigste Gegenstand in Ihrem 
Büro?

Als Arbeitsmittel der Laptop. Im Übrigen 
zwei Bilder und eine Urkunde.

Welches Buch würden Sie ins Exil auf eine 
einsame Insel mitnehmen?

Ein Buch reichte für das Exil nicht aus. Am 
sinnvollsten wohl Unbekanntes und Neues 
(z.B. „Der Schatten des Windes“ von Carlos 
Ruiz Zafón) und aus Verbundenheit wohl ei-
nige Bücher von Philip Roth (z.B. „Mensch-
liche Makel“) sowie „Die Entdeckung des 
Himmels“ von Harry Mulisch.

Prof. Dr. Thomas Trenczek
Hochschullehrer (Jugend- 
und Strafrecht, Kriminologie 
und Mediation) und Media-
tor (S.C.Qld.);  Mitbegründer 
und stv. Vorsitzender der 
Waage Hannover e.V., ehem. 
Geschäftsführer der DVJJ; stv. 
Vorsitzender von KONSENS, 
Verein zur Förderung der Me-
diation in Nds
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Woran denken Sie, wenn Sie ‚Restorative 
Justice‘ hören?

An „Mediation im/statt Strafrecht“ als Al-
ternative zu den nicht gelungenen deutschen 
Begriffsungetümen („Täter-Opfer-Aus-
gleich“, „wiederherstellende Gerechtigkeit“); 
dabei gleichzeitig an die Schwierigkeit, die-
ses Paradigma in den Strafverschärfungsde-
batten der letzten 20 Jahre verständlich zu 
machen. In der internationalen Diskussion 
wird unter „RJ“ freilich zumeist ein über 
das Duo „Täter-Opfer“ hinausreichendes, 
das soziale Umfeld der Beteiligen 
(die „community“) einbeziehendes 
Konzept verstanden. 

Woraus würde Ihre Henkersmahl-
zeit bestehen?

Bei einem solchen Anlass vergeht 
mir der Appetit. Im Übrigen ko-
che und esse ich gerne zusammen 
mit Freunden und am liebsten in 
mehreren Gängen: mediterrane 
Vorspeisen, als Hauptgerichte ge-
grillter Fisch, Lamm in Oliven mit 
Rosmarinkartoffeln oder krosse 
Ente in Orangensoße mit Rotkraut 
und rohen Klößen, und als Dessert 
Eis und Heiß, ...

Welches Getränk krönt ein lukulli-
sches Gelage in Ihrem Hause?

Am Ende eines langen Mahles ein 
milder Aquavit (die Linie) oder ein 
eiskalter Ouzo und dann einen Es-
presso, damit der Abend mit den 
Freunden nicht so schnell vorbei 
ist. Zuvor trinke ich am liebsten ein 
Glas frisch gepressten Orangensaft 
oder einen trockenen, fruchtigen 
Rotwein. Gäste können wählen: 
Wasser, Saft, Bier, Wein weiß oder 
rot, etc.. 

Eine Märchenfee verspricht Ihnen drei musikali-
sche Wünsche. Welche Musik erklingt für Sie?

Ich versuche, mit der Märchenfee zu verhan-
deln und ihr anstelle der drei Musikwünsche 
zumindest einen anderen Wunsch abzuringen: 
ein Instrument spielen zu können. Meine Lieb-
lingsmusik ist sehr gemischt und stimmungs-
abhängig, aber Pat Methany und Jan Garbarek 
(„I took up the runes“), Klassik von Mozart und 
Bach, Pachelbel und Vivaldi, eine Fülle von Stü-
cken von 1960 bis zur Moderne sowie schließlich 
etwas zum Abtanzen gehören dazu.

Buchtipp: Frank Winter, Hrsg.

Der Täter-Opfer-Ausgleich und die Vision einer 

„heilenden Gerechtigkeit“

Tagungsdokumentation des 4. Bremer TOA-Kongresses

Die Tagungsbeiträge sind für den Zweck der Publikation überarbeitet wor-
den, so dass sie über die Tagungsdokumentation hinaus einen Beitrag zur 
Fachdiskussion darstellen. 
Frank Winter stellt den TOA in den Rahmen des Konzepts der restorative ju-
stice, der amerikanische Psychoanalytiker Ross Allan Lazar betrachtet die 
Voraussetzungen von „Wiedergutmachung“. Elke Bindrich, Psychoanalyti-
kerin, beschreibt die besondere Bedeutung der Supervision in Fällen von 
Paargewalt. Die Diplompsychologen Svenja Taubner und Chrisoph Früh-
wein betrachten die Frage „Was guckst Du?“, mit der eine Vielzahl von Ge-
waltkonflikten unter jungen Menschen beginnt. Sylvia Henning, Rosemarie 
Kalas, Michael Stiepel und Esther Schulz-Goldstein berichten in ihrem Bei-
trag von ihrer Arbeit mit einem rechtsorientierten Jugendlichen und Wilfried 
Schubarth stellt seine Erkenntnisse der Schulmediation vor dem Hinter-
grund der Gewalt- und Rechtsextremismusdebatte vor. Horst Viehmann, Mi-
nisterialrat im BMJ a.D., zwingt den Leser zur Prüfung eigener kriminal- und 
gesellschaftspolitischer Standpunkte.

amberg-Verlag, Worpswede 2004  ISBN 3-00-013578-2,  
Schutzgebühr:  9,- Euro inklusive Versand bei Bestellung beim TOA Bremen 
- nur über www.toa.bremen.de. (Bei Bestellung von 10 Büchern gibt es ein 
weiteres Exemplar kostenlos dazu.) 
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Die BAG-Seite

Die BAG-Mitteilungen, bisher immer in 
der Mitte des Infodienstes, sind der „hei-
ße Draht“ des Vorstandes zur Mitglied-
schaft und interessierten TOA-Öffentlich-
keit. Eingebettet in den TOA-Infodienst, 
der sich u. a. an die gleiche Zielgruppe 
wendet, war es in den letzten Jahren 
schwierig, ein spezifisches journalisti-
sches Profil zu entwickeln. Und es war 
problematisch, das gegebene Format, 
vom Umfang her, redaktionell zu bedie-
nen. Veränderung tat Not.

Wir möchten weiterhin den Aspekt „hei-
ßer Draht“ nutzen und im TOA-Infodienst 
Mitteilungen der BAG TOA e.V. veröf-
fentlichen. Aber das bisherige Format 
von vier Druckseiten ist für diesen Zweck 
zu umfangreich. Zumal der redaktionelle 
Teil des Infodienstes als Plattform auch 
für Veröffentlichungen der BAG zur Ver-
fügung steht.

Nach dem Motto des Bauhauses, „form 
follows function“ haben wir uns entschie-

den, die Form der BAG-Mitteilungen zu 
verändern. Die Form folgt also jetzt der 
Funktion. Das bedeutet: Es gibt nun die 
BAG-Seite im TOA-Infodienst, als feste 
Rubrik. Der Umfang wird auf eine Seite 
begrenzt. Diese Seite wird die Funkti-
on eines (Kurz-)Informationsforums der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Täter-
Opfer-Ausgleich e.V. haben und die 
Form wird dieser Funktion hoffentlich 
genügen.

Wie auch auf dieser Seite zu sehen ist, 
hat die BAG TOA ein Logo. Wir danken 
Felix Delattre für Engagement und Inno-
vation. Die Homepage der BAG ist zur 
Zeit in Arbeit. Soviel zu den „Äußerlich-
keiten“.

Nun zu den AGs der BAG:

Auf dem TOA Forum in Wittenberg hat 
die AG „LAGs-BAG“ ihre bisherigen Ar-
beitsergebnisse präsentiert. Nachdem 
die AG die Adressen der LAGs, die in den 
Bundesländern für den TOA zuständig 
sind, Informationen über die Struktur der 
Arbeit und weitere Einzelheiten zusam-
mengetragen hat, wurden sie von Ilka 
Schiller in eine grafische Form gebracht. 
Demnächst werden sie auf der Home-
page des Servicebüros dem nutzenden 
Publikum vorgestellt. Aus den AGs Fall-

zählung, Ehrenamt und Qualität – Quan-
tität gibt es zur Zeit nicht, Aktuelles zu 
berichten. Möglicherweise brauchen die-
se Gruppen den helfenden Strahl eines 
Vitalbeamers, um aus dem kosmischen 
Permafrost erlöst zu werden, in den sie 
unter der kalten Sparwelle des 
letzten Jahres gefallen sind.

Das Gütesiegel ist angelaufen. 
In den letzten BAG-Mitteilungen 
ist das Verfahren ausführlich 
geschildert worden. Die Einrich-
tungen, die ihr Interesse bekun-
deten, haben die Unterlagen 
erhalten.

Im Anschluss an das letzte 
TOA-Forum in Wittenberg hat 
die Jahreshauptversammlung 
der BAG TOA stattgefunden. Ne-

ben den Vereinsformalia (Kassenbericht, 
Vorstandsentlastung) war der Haushalts-
plan für 2004 /05, den Bettina Huppert-
Hingst vorstellte, Thema.

Arend Hüncken

stop – stop – stop – stop      Vorstandsticker       stop - stop - stop - stop

BAG TOA goes BAUHAUS 
BAG-Mitteilungen werden zur BAG-Seite

Die Vorstandsmitglieder Richter (rechts) 
und Hüncken (links) bei der Gestaltung 
ihrer Infowand beim 10. TOA-Forum
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Ein Prozessleitplan zum 
Täter-Opfer-Ausgleich
Hendrik Middelhof

Vorwort

Die mehrmalige Lektüre des empfehlens-
werten Buches  ‚Familien-Mediation und 
Kinder’ (siehe Buchtipp) und der darin be-
findliche Prozessleitplan waren  ausschlag-
gebend für den nachfolgenden Artikel. Es 
war ein nahe liegender, nächster Schritt, zu 
prüfen, ob dieser Prozessleitplan auf den 
Alltag des Täter-Opfer-Ausgleichs quasi 
umgeschrieben werden kann. Die in diesem 
Buch genannten methodischen Bausteine 
werden daraufhin analysiert, inwieweit sie 
auch im Täter-Opfer-Ausgleich verwendet 
werden können. 

Ein zweiter, konkreter Anlass war die im 
Info-Dienst entstandene Diskussion, ob 
Täter-Opfer-Ausgleich auch Mediation ist. 
Den Artikeln von Hagedorn/Metzger und 
Trenczek/Delattre (vgl. Info-Dienst 21 und 
22) war eine theoretische Ausrichtung ge-
mein. Hier nun der Versuch, der Diskussion 
eine praktische Dimension zu geben und auf 
diesem Wege den Nachweis zu erbringen, 
dass Täter-Opfer-Ausgleich Mediation im 
Strafrecht und somit ein gleichberechtigtes 
Mitglied im Verbund der Mediationsfamilie 
ist.
Ein Umstand, der übrigens im Ausbildungs-
gang der Fernuniversität Hagen unstrittig 
ist.

Viele Vermittler im Täter-Opfer-Ausgleich 
haben, manchmal vielleicht unbewusst, eine 
Struktur im Kopf, deren Systematik einmal 
aufgearbeitet und zur Diskussion gestellt 
werden soll.  Eine Struktur, die den Wesens-
elementen der Mediation entspricht und die 
die Tatsache, dass Täter-Opfer-Ausgleich 
im Rahmen des Strafrechts stattfindet, in 
den Hintergrund treten lässt, zumal auch 
die anderen Felder der Mediation in einem 
rechtlichen Rahmen, der mehr oder weniger 
bestimmend ist, stattfinden.

BUCHTIPP:

Hannelore Diez, Heiner Krabee, 
C.S. Thomasen

Familien-Mediation und 
Kinder
Bundesanzeiger Verlag, April 2002
ISBN 3898170276

Preis: 34,00 Euro

Das nächste Heft des TOA-Infodienstes 
wird, nach den Erläuterungen zu diesem 
Prozessleitplan, ein Fallbeispiel enthalten. 
Dort soll dann dokumentiert werden, dass 
es im Täter-Opfer-Ausgleich tatsächlich ein 
solches Vorgehen gibt.

Die letztendliche Intension dieses Artikels 
ist auch, einen Diskussionsprozess zu ini-
tiieren, an dessen Ende die Erstellung eines 
Leitfadens für die Durchführung des Täter-
Opfer-Ausgleichs stehen könnte.

Im Folgenden nun der Prozessleitplan in ei-
ner Übersicht (im vergrößerten Format zum 
Heraustrennen und Aufhängen geeignet, 
Anm. d. Redaktion), und im Anschluss dar-
an die Erläuterungen zu den einzelnen Ele-
menten dieses Planes.
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Erläuterungen zum Prozessleitplan TOA

Die beiden mittleren Spalten: „Pha-
sen“ und „Studen/Kriterien“ 

Sie geben den klassischen Verlauf 
des Täter-Opfer-Ausgleichs wie-
der. Das Ausgleichsgespräch ist 
der Übersichtlichkeit wegen in 
drei Stufen aufgeteilt: Einstiegs-, 
Haupt- und Abschlussphase. Die 
Hauptphase beinhaltet die typi-
schen Stufen der Mediation.

Die rechte Spalte zeigt die für jede 
Phase bedeutsamen Techniken/In-
terventionen auf. Diese können aus 
kurzen Sätzen oder Fragen beste-
hen. Dabei ist zu beachten, dass der 
Mediator nicht den Hauptanteil 
der Kommunikation durch stän-
diges Fragen oder Intervenieren 
übernimmt. Er soll so wenig wie 
möglich und dennoch soviel wie 
nötig steuern. 

Hervorgehoben sind die nach mei-
ner Auffassung 7 wichtigsten Tech-
niken, die den Prozess der Verstän-
digung besonders voranbringen 
können. Das gilt sowohl für den 
einfachen Konfliktfall als auch für 
komplexe Fälle, z.B. bei Gruppen.

Die linke Spalte zeigt die methodi-
schen Bausteine auf. Sie sind in der 
konkreten Arbeit eher eine Orien-
tierung. Sie zeigen die Fähigkeiten 
und Kenntnisse auf, die in einer 
fundierten Ausbildung vermit-
telt werden sollten. Oftmals sind 
es neue Begriffe, die allmählich 
im Sprachgebrauch der Mediation 
Einzug halten.

Linke Spalte: Methodische Bau-
steine

Pre-Mediation  
stellt die Vorbereitungsphase der ei-
gentlichen Mediation  (Ausgleichs-

gespräch) dar. Im TOA beinhaltet 
die Vorbereitung im Wesentlichen 
die Überprüfung der Eignungsk-
riterien des konkreten Einzelfalles 
und die getrennten Vorgespräche. 
Diese haben das Ziel, die Konflikt-
beteiligten zu informieren und sie 
zu motivieren an einem Ausgleich 
mitzuwirken. Insbesondere die ge-
trennten Vorgespräche dienen der 
Selbstbehauptung (s.u.) und sollen 
in einen gemeinsamen Ausgleichs-
versuch münden, also Wechselsei-
tigkeit und Gemeinsamkeit her-
stellen. Wenn beide zustimmen, 
beginnt die (Haupt-)Mediation.

Die Konfliktanalyse
 ist in Diversionsverfahren durch 
das Studieren der Ermittlungsakte 
möglich, in dem die Sichtweisen 
der unmittelbar am Konflikt Betei-
ligten und von Zeugen einen ersten 
Eindruck zulassen, welche Form 
von Konflikt hinter dem Straftat-
bestand sichtbar wird („Worum 
geht es?“).

Hypothesen 
stellen insbesondere in der Fami-
lien-Mediation eine wichtige Ar-
beitsgrundlage dar.  Im TOA wird 
meines Wissens nicht bewusst mit 
ihnen gearbeitet. Unbewusst ma-
chen sich Vermittler „so ihre Ge-
danken“, was hinter bestimmten 
Aussagen oder Verhaltensweisen 
steckt, wie sich im Einzelfall Be-
ziehungen gestalten oder in wel-
che Richtung eine Lösung gehen 
kann. Will man Hypothesen ge-
zielt einsetzen, unterscheidet man 
zwei Formen voneinander: Hinter-
grund-Hypothesen und Mediati-
onshypothesen. Mit Hintergrund-
Hypothesen, wie vor allem den 
psychologischen und auch päda-
gogischen Hypothesen, wird nicht 
direkt gearbeitet. Dagegen sind 
Mediations-Hypothesen direkte 
Arbeitshypothesen. Der Media-

tor überlegt sich auf Grund seiner 
Arbeitshypothese den nächsten 
Arbeitsschritt. Die Hypothesen 
werden später am Fallbeispiel er-
läutert.

Rollenklarheit. 
Der Vermittler prüft an Hand der 
Eignungskriterien, ob er eindeutig 
die Rolle des Vermittlers überneh-
men kann. Diese wäre gefährdet, 
wenn er bei unklarem Sachverhalt 
im Sinne polizeilicher Aufgaben 
noch ermitteln muss. Selbst ein 
klarer Sachverhalt schließt Unter-
schiede oder Unvereinbarkeiten 
der Sichtweisen oder Interpretatio-
nen nicht aus. Diese sollte der Ver-
mittler mediieren. Auch sollte er 
sich im Klaren sein, ob er z.B. we-
gen der Schwere des Deliktes noch 
seine Allparteilichkeit sicherstellen 
kann.

Co-Mediation 
kommt in Betracht, wenn bei kom-
plexem Sachverhalt oder mit meh-
reren Beteiligten ein zweiter Me-
diator und vor allem eine zweite 
Mediatorin sinnvoll bzw. notwen-
dig ist. Bei häuslicher Gewalt bzw. 
Gewalt eines Mannes gegenüber 
einer Frau kann ein gemischt-ge-
schlechtliches Mediatoren-Team 
unerlässlich sein.   

Mehrparteien-Mediation 
ist nicht nur Mediation mit mehre-
ren Parteien (Einzelperson-Grup-
pe; Gruppe-Gruppe). Mehrere 
Konfliktparteien haben nicht nur 
die (zugeschriebene) Rolle von 
Täter-Opfer, sondern u. U. auch 
Schüler-Lehrer; Ehefrau-Ehe-
mann, Sohn-Mutter, Tochter-Vater, 
Kollege-Kollege. Jede Person kann 
je nach dem System Schule, Fami-
lie, Betrieb, oder nach Geschlecht 
eine andere oder zusätzliche Rolle 
einnehmen. In diesem „Sub-Sys-
tem“ können Bedürfnisse/Interes-
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sen unterschiedlich sein, eventuell 
müssen andere Regeln vereinbart 
werden. (Negativ-Beispiel: Schüler 
bedroht Schulleiter. Sie verständi-
gen sich im TOA. Danach verweist 
der ehemals geschädigte Schullei-
ter den Schüler auf Grund dessen 
Eingeständnis der Bedrohung von 
der Schule. Sie haben eine wichti-
ge Vereinbarung zum Umgang mit 
den jeweiligen Rollen oder mit dem 
Datenschutz nicht getroffen).

Selbstbehauptung und Wechselsei-
tigkeit: Window I und Window II

Diese in der Familien-Mediation 
insbesondere von Diez/Krabbe/
Thomsen verwendeten Begrif-
fe stammen ursprünglich von G. 
Friedman und J. Himmelstein.  
Sie bezeichnen das Fenster des 
Verstehens: Window I meint die 
Selbstbehauptung jeder einzel-
nen Konfliktpartei. Nicht zuletzt 
durch die Straftat sind sie in ihrem 
Selbstwertgefühl und ihrer Auto-
nomie beeinträchtigt. Es kommt 
selten vor, dass sich Beschuldigte 
und Geschädigte schon zu Beginn 
des TOA selbstbewusst, selbstsi-

cher, ressourcevoll und stark und 
im Bewusstsein ihrer Bedürfnisse 
und Interessen gegenüber sitzen. 
Getrennte Vorgespräche dienen 
der Selbstbehauptung. Erst dann ist 
Window II möglich: Wechselsei-
tigkeit und Gemeinsamkeit. Auch 
diese Stufe muss durch achtsame 
Intervention bzw. Gesprächs- und 
Fragetechnik  gefördert werden. 
Was braucht das Opfer, was der Tä-
ter, was brauchen beide? 

Die Rolle des Rechts muss für alle 
Konfliktbeteiligte einzeln im Vor-
gespräch erläutert und transparent 
gemacht, im Ausgleichsgespräch 
mediiert werden. Die Rolle des 
Strafrechts als öffentliches Recht 
ist für alle Beteiligten zunächst der 
Rahmen, der durch die Normen 
des Strafgesetzbuches, der Straf-
prozessordnung und des JGG vor-
gegeben ist. Die Justiz kann die-
sen Rahmen auch inhaltlich durch 
Sanktionen vom Freispruch, über 
Einstellungen mit und ohne Aufla-
gen, bis zur Verurteilung mit mil-
den bis harten Strafen ausfüllen. 
Im TOA verzichtet sie darauf oder 
stellt sie zurück. Sie gibt den Kon-

fliktbeteiligten die Möglichkeit, 
ihn inhaltlich mit zivilrechtlichen 
Vereinbarungen zu füllen. Damit 
gibt die Justiz den privatrechtli-
chen Interessen den Vorrang vor 
dem staatlichen Strafanspruch.
Für den Beschuldigten ergibt sich 
auf der Grundlage rechtsstaatlicher 
Garantien wie dem Prinzip der Un-
schuldsvermutung, dem Verbot der 
Selbstbezichtigung bzw. des Aus-
sageverweigerungsrechts die Mög-
lichkeit, sich im Spannungsfeld von 
zu erwartendem Freispruch, der 
Vermeidung befürchteter Verurtei-
lung oder erhoffter Verfahrensein-
stellung oder Strafmilderung für 
oder gegen den TOA zu entschei-
den.
Der Rahmen des Strafrechts bie-
tet den Geschädigten Schutz ih-
rer Rechtsgüter wie körperliche 
und seelische Unversehrtheit, von 
Eigentum und Ehre. Es ist im In-
teresse des Geschädigten im TOA 
nicht verhandelbar, ob und wann 
ein Täter ihn beleidigen, schlagen, 
bestehlen, berauben, (sexuell) be-
lästigen darf, von der engen Ausle-
gung von Notwehr abgesehen. Die 
Strafrechtsnormen gelten für alle. 

Der Pfälzische Verein für Straffälligenhilfe Frankenthal e.V. präsentiert: 

Täter-Opfer-Ausgleich auf DVD & VHS*

Enthalten sind: 
 ein Dokumentarfilm und allgemeine Informationen über Täter-Opfer-Ausgleich
 Hintergrundwissen und Erfahrungsberichte von Mediatoren, Staatsanwälten,   
       Richtern, Beschuldigten, Geschädigten und Fachleuten, z.B. Prof. Dr. Rössner,  
       Prof. Horst Viehmann
 Adressen aller TOA-Einrichtungen in Rheinland-Pfalz
 konzeptionelle Rahmenbedingungen von DIALOG Frankenthal

Die DVD und die VHS* erhalten Sie über DIALOG Frankenthal, Stickwort: DVD & 
VHS, Viernheimer Str. 8, 67227 Frankenthal. Tel. 06233 / 6 49 36, 
E-Mail: toa.dialog@t-online.de

*Die VHS enthält nur den Dokumentarfilm von etwas 16 Minuten. Alle weiteren Informationen gibt es nur auf der DVD!
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In einem solchen Fall sollte der 
Mediator auf seine Balance zwi-
schen Empathie mit den Konflikt-
parteien und ihrer Konfrontation 
mit Normen oder Regeln achten.

Der TOA erlaubt beiden Seiten, aus 
Anlass einer Tat, dass Straf- und 
Zivilverfahren in einem Verfah-
renszug zu erledigen. Zwischen den 
Beteiligten sollte im Ausgleichs-
gespräch vermittelt werden, wel-
che Rolle und welche Bedeutung 
das Recht für sie hat und welchen 
(rechtlichen) Weg sie gemeinsam 
gehen. Dies gilt umso mehr für 
den Umgang mit unterschiedlichen 
Sichtweisen und den damit verbun-
denen rechtlichen Bewertungen.

Fairnesskriterien stellen für jeden 
Konfliktbeteiligten den individuel-
len Maßstab für subjektiv empfun-
dene Gerechtigkeit dar. An ihnen 
und den Bedürfnissen/Interessen 
messen sie die Vereinbarungen. 
Fairnesskriterien sind gegenseitig 
zu achten. Spätestens bei der Suche 
nach Optionen/Lösungen werden 
sie bedeutsam. Kriterien können 
sein: Der Ausgleich zwischen Ge-
ben und Nehmen („nicht über den 
Tisch gezogen zu werden“), Mach-
barkeit und kurze Laufzeiten von 
Wiedergutmachungsleistungen, 
Anerkennung von Gefühlen und 
Werten, Verbesserung der Bezie-
hung, Aufrichtigkeit. Fairness-
kriterien können auch Gesetze, 
Verordnungen, Regeln oder Unter-
lagen sein wie Atteste, Gutachten, 
Rechnungen, Kostenvoranschläge, 
evtl. auch Zeugen, Rechtsauskünfte 
oder frühere Urteile (z.B. „ADAC-
Schmerzensgeld-Tabelle“ sein.
Im TOA ist dies häufig die Über-
nahme der Verantwortung für sein 
Handeln, auch anteilmäßig, z.B. 
bei Mitverschulden des Geschä-
digten. Um von der Polarisierung 
Täter-Opfer wegzukommen, sollte 
der Vermittler statt des Begriffs der 
(Mit-) Schuld vom (Mit-) Anteil 
am Konflikt sprechen.

Indikation/Kontrakt: 
Zum einen ist die Frage zu beant-
worten, ob der vorliegende Konf-
likt für den TOA geeignet ist bzw. 
ob der TOA das leisten kann, was 
sich die Beteiligten von ihm er-
hoffen. Die Indikation richtet sich 
zum einen nach den Eignungs-
kriterien, zum anderen nach der 
individuellen Zumutbarkeit und 
Leistungsfähigkeit. TOA stößt 
spätestens an seine Grenzen, wenn 
bei mindestens einer Konfliktpar-
tei Therapiebedürftigkeit vorliegt 
oder schwierige juristische Fragen 
geklärt werden müssen. Der Kon-
trakt kommt zustande, wenn alle 
Konfliktparteien dem TOA zu-
stimmen.

Mehrwege-Mediation 
kommt im TOA eher selten vor. In 
der Familien-Mediation können 
beispielsweise parallel Regelungen 
für den Fall der Scheidung oder 
Nicht-Scheidung erarbeitet wer-
den, bis sich die Parteien für einen 
Weg entscheiden. Im TOA kann 
der Fall eintreten, dass die Betei-
ligten an einer außergerichtlichen 
Regelung arbeiten, obwohl parallel 
schon ein Zivilverfahren anhängig 
ist. Sofern dieses nicht ruht, kann 
das Ergebnis des TOA zur Rück-
nahme der Zivilklage führen oder 
wird angerechnet. Meist sind An-
wälte beteiligt.   

Das Setting
 (das „Zusammensetzen nach einer 
Auseinandersetzung“) beschreibt 
die aktive Gestaltung des Raumes, 
der Sitzordnung und der Atmos-
phäre der Mediationsgespräche. 
Das Setting richtet sich nach der 
Anzahl der Personen, ihrer Bezie-
hung zueinander und damit ver-
bunden nach ihrem Bedürfnis nach 
Nähe/Distanz. Mit dem Setting 
gestaltet der Mediator bewusst die 
Gesprächsatmosphäre für sich und 
die Konfliktparteien. Im Setting 
kann er auch die momentane kör-
perliche und seelische Verfassung 
der Konfliktparteien „ablesen“. 
Dabei ist Vorsicht geboten. Statt 
voreiliger Deutungen/Interpreta-

tionen sollte er direkt nachfragen 
und/oder Hypothesen bilden und 
diese überprüfen. 

Mediieren von Regeln: 
Das Aufstellen von Regeln und de-
ren Beachtung liegt in der Prozess-
verantwortung des Mediators. Es 
sind nicht nur seine Regeln, die er 
braucht, um gut arbeiten zu kön-
nen. Sie müssen auch den Bedürf-
nissen der Konfliktparteien gerecht 
werden. Außer den klassischen Re-
geln wie ausreden lassen – nachein-
ander reden - nicht beleidigen – ist 
zu vereinbaren, wer in den Phasen 
zuerst spricht, ob der Mediator in 
kritischen Situationen unterbre-
chen darf, wie mit vertraulichen 
Mitteilungen umgegangen wird, 
ob weitere Personen hinzugezogen 
werden, ob Eltern auf beiden Seiten 
teilnehmen wollen/sollen, ob Ver-
einbarungen vertraglich festgehal-
ten oder protokolliert werden etc. 

Körpersprache: 
Neben dem bereits zum „Setting“ 
Gesagten ist für geübte Mediatoren 
hilfreich, auf nonverbale Signale 
sowohl beim Sprechenden als auch 
beim Zuhörenden zu achten. Inte-
ressant sind vor allem Gesprächs-
phasen, die wesentliche Änderun-
gen bewirken, sei es, dass sie den 
Prozess beschleunigen oder brem-
sen.

Klärungshilfe: 
Zur Klärungshilfe gehört die Un-
terstützung bei Verständigungs-
schwierigkeiten, z.B. bei Auslän-
dern, zwischen Menschen, die sich 
unterschiedlich artikulieren kön-
nen, die evtl. auch in der deutschen 
Sprache unterschiedliche Dialekte 
gebrauchen, sich Fremdwörter be-
dienen oder auf unterschiedlichen 
Ebenen sprechen. Hilfreich sind 
die Grundlagen der „Klärungshil-
fe “ von Christoph Thomann und 
Friedemann Schulz von Thun. Be-
rühmt: Die „vier Seiten einer Nach-
richt“. Bei Redebeiträgen bietet der 
Mediator Hilfe bei Missverständ-
nissen an, wenn „Selbstoffenba-
rung“ gemeint, aber der „Bezie-
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hungsaspekt“ verstanden wurde: 
Täter: Ich mag es nicht, wenn je-
mand schlecht über meine Familie 
redet. Opfer: Was habe ich dir denn 
getan, dass du mich schlägst?
Klärungshilfe umfasst auch die 
richtige Information bzw. Kor-
rektur von Fehlinformationen der 
Konfliktbeteiligten, z.B. : „Wenn 
der TOA nicht klappt, kann ich ja 
noch als Nebenkläger auftreten“ 
(bei einem minderjährigen Täter 
nicht möglich).

Eisbergmodell: 
Das Eisbergmodell nach Besemer  
ist für den TOA deshalb interes-
sant, weil der Straftatbestand den 
sichtbaren Teil, oftmals nur die 
Spitze des Eisbergs, darstellt. An-
dere Faktoren wie Gefühle, Be-
dürfnisse, Missverständnisse, Wer-
te oder intrapersonale Probleme 
sind nicht sichtbar. Diese werden 
in der Phase der Konflikterhellung 
erkennbar. Während für die Jus-
tiz die mit Strafe bedrohte Tat im 
Vordergrund steht, können für die 
Konfliktparteien andere oder wei-
tere Faktoren wichtig sein.

Die tiefere Bedeutung eines Kon-
fliktthemas fragt nach den Bedürf-
nissen und Interessen der einzel-
nen Konfliktparteien. Das Wort 
„Ehre“ kann für den Täter, der die 
„Familienehre“ angegriffen sieht, 
eine tiefere Bedeutung haben als 
für den Geschädigten, der zuvor 
eine  provokante Äußerung tat, 
ohne sich zuvor Gedanken über 
die Wirkung gemacht zu haben. 
Der anschließende Faustschlag 
trifft ihn wie der „Blitz aus heite-
rem Himmel.“ Die tiefere Bedeu-
tung kann Werte, Überzeugungen 
sowie Beziehungen zu Menschen, 
Tieren oder auch Gegenständen 
betreffen. In der Mediation wird 
vor allem die tiefere Bedeutung ei-
nes Konfliktthemas zur Klärung 
der jeweiligen Bedürfnisse/Inter-
essen herausgearbeitet.

Verhandlungsmodelle
bauen vor allem auf bisherige, gute 
Erfahrungen der Konfliktparteien 
auf. Modelle können sein: Halbe-
Halbe,  Rangfolge der Verhand-
lungspunkte nach persönlicher 
Wichtigkeit (tieferer Bedeutung), 
Paketlösung: alle Punkte zunächst 
einzeln und vorläufig verhandeln, 
dann zu Paketen zusammenschnü-
ren. Meist orientieren sich Ver-
handlungsmodelle am Ausgleich 
von Geben und Nehmen, das zu-
gleich ein Kriterium für Fairness 
ist. 

Ökonomie und Ökologie: 
Ökonomie zielt auf den finanziel-
len bzw. materiellen Ausgleich. Es 
meint aus der Sicht des Geschädig-
ten angemessenes Schmerzensgeld/

Schadenersatz und die Erstattung 
der Kosten für den weiteren Auf-
wand durch die Tatfolgen. 
Der Täter betrachtet für sich den 
Preis, den er zu zahlen hat: für die 
Tatfolgen und z.B. für die Einstel-
lung des Verfahrens zur Vermei-
dung weiterer Kosten. Beide Seiten 
sollten stets die entstehenden mit 
den vermeidbaren Kosten abwägen 
(Wirtschaftlichkeit).
Die Ökologie (Duden: „Beziehung 
der Lebewesen zur Umwelt“) be-
zieht sich auf die Sozialverträglich-
keit der getroffenen Vereinbarung. 
Sie soll darauf geprüft werden, ob 
sie keine negativen Nebenwirkun-
gen hat oder ein Dritter benachtei-
ligt wird.  

(Fortsetzung des Artikels in Nr. 24)

Die Brücke Dortmund e.V. / Büro für Täter-Opfer-
Ausgleich sucht zum 01.09.2004

eine(n) Konfliktberater/in für den 
Täter-Opfer-Ausgleich (1/2 Stelle)

Voraussetzungen:
abgeschlossenes Studium der Sozialarbeit/
-pädagogik
nach Möglichkeit Zusatzqualifikation im Bereich 
Mediation/Konfliktregelung

Vergütung angelehnt an BAT Vb/IVb

Die Stelle ist zunächst befristet bis zum
 30.09.2005

Bewerbungen bitte schriftlich an:
Die Brücke Dortmund e.V. / Büro für Täter-Opfer-
Ausgleich, Adlerstr. 81, 44137 Dortmund, 
Tel. 0231 / 91 42 330
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LINK(S)

Die umfangreiche Linksammlung auf der 
Homepage des Instituts für Kriminologie 
der Universtität Tübingen ist erheblich ge-
genüber der bisherigen Version ausgebaut 
und grundlegend neu strukturiert worden. 

Die Fülle von interessanten deutsch- und 
englischsprachigen Links ist übersichtlich 
geordnet und *eine Fundgrube für jegliche 
Art von Recherche im Bereich Kriminolo-
gie, Strafrecht, Soziologie

Aus dem Inhaltsverzeichnis:

•  Institutionen und Organisationen in 
Deutschland, Österreich, Schweiz 

•  Weitere europäische Länder (Belgien,              
Frankreich, Großbritannien, Italien, Nie-
derlande, skandinavische Länder, Spanien 
Ungarn)

•  Europaweite Institutionen und Organisa-
tionen 

•   Naher Osten: Israel

•   Afrika  

•   Ferner Osten: Südkorea  

•   Australien und Neuseeland 

•   Nordamerika = USA  und Kanada  

•   Lateinamerika: Venezuela 

• UNO-Institutionen und UNO-Netz-
werke im Bereich von Kriminalprävention, 
Strafjustiz und Täterbehandlung 

•   Sonstige Internationale Institutionen und 
Organisationen

•   Zeitschriften und  Newsletters (deutsch- 
und fremdsprachige elektronische Zeit-
schriften) 

•   Literaturdatenbanken und Dokumenta-
tionen 

•  Informationen über Kriminalität und 
Kriminalitätskontrolle in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz, Frankreich, USA 
und international 

•   Rechts- und sozialwissenschaftliche Res-
sourcen 

Neue Linksammlung 
www.ifk.jura.uni-tuebingen.de

Und nebenbei bemerkt

Es ist besser, unvollkommene Entschei-

dungen durchzuführen, als immerzu 

nach vollkommenen Entscheidungen 

zu suchen, die es niemals geben wird.

(Charles de Gaulle)

Die Linksammlungen im Internet können von unterschiedlicher Qualität sein: entweder  magere Auflistung 
einiger weniger „befreundeter“ Organisationen bis hin zu umfassenden, kommentierten Sammlungen, die dann 
aber oft an einer gewissen Unübersichtlichkeit leiden. Wir stellen hier nun eine empfehlenswerte Sammlung vor. 
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§§ 46 Abs. 2, 46 a Nr. 1 StGB – 
Anstiftung zur gefährlichen Kör-
perverletzung

1. § 46 a StGB verlangt nicht, dass der Täter 
gegenüber der Gesellschaft die Verantwor-
tung für seine Tat übernimmt und sich zu 
dieser in öffentlicher Verhandlung bekennt.
2. Ein bestimmtes Prozessverhalten ist nach 
dem Wortlaut der Vorschrift jedenfalls nicht 
ausdrücklich gefordert und ist auch nicht der 
Gesetzgebungsgeschichte zu entnehmen.
3. Ist für das Opfer aber nach gelungenen 
Ausgleichsbemühungen die strafrechtliche 
Verfolgung des Täters und die Ahndung des 
Unrechts nicht mehr von wesentlicher Be-
deutung, so steht ein nur eingeschränktes 
Geständnis nach dem Sinn und Zweck der 
Regelung, die gerade den friedensstiftenden 
kommunikativen Prozess zwischen Täter 
und Opfer besondere Bedeutung beimisst, 
der Anwendung des § 46 a StGB nicht entge-
gen. (Leitsatz der Bearbeiterin)

Sachverhalt:

Das LG hat den Angeklagten wegen Anstif-
tung zur gefährlichen Körperverletzung zu 
einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei 
Monaten auf Bewährung verurteilt. Der An-
geklagte, der in verantwortlicher Stellung im 
Unternehmen seines Vaters tätig ist, hat im 
Jahre 1996 einem Angestellten seines Vaters 
den Auftrag erteilt, einem früheren Mit-
arbeiter „eine Lektion“ zu erteilen. Dafür 
hatte er ihm 4.000,00 DM übergeben. Auf-
grund dessen wurde dem Geschädigten ein 

Faustschlag ins Gesicht versetzt, wovon sich 
dieser wenig beeindruckt zeigte. Deswegen 
hatte der Angeklagte kurze Zeit später er-
neut den Auftrag erteilt, den Geschädigten 
intensiver zu verletzen. Durch einen von der 
Firma seines Vaters gesponsorten Profiboxer 
wurde dem Opfer u.a. der rechte Ellenbogen 
ausgekugelt, so dass er zehn Wochen einen 
Gipsverband tragen musste. Außerdem er-
litt er einen Unterkieferbruch. Nachdem das 
Opfer sich an den Vater des Angeklagten 
gewandt hatte, ließ der Angeklagte, „um die 
Wogen zu glätten“, dem Opfer 5.000,00 DM 
als Schmerzensgeld übergeben. Weiterhin 
kam es auf Veranlassung des Angeklagten 
zu einem Treffen mit dem Opfer, bei dem er 
sich bei diesem entschuldigte und auch die 
zweite Anstiftungshandlung eingestand. 
Der Geschädigte hat in der Hauptverhand-
lung angegeben, er habe dem Angeklagten 
verziehen und betrachte die Sache als erle-
digt.

Aus den Gründen:

Das LG hat die Zahlung des Schmerzensgel-
des nach § 46 Abs. 2 StGB strafmildernd be-
rücksichtigt. Eine Strafrahmenverschiebung 
gemäß §§ 46 a Nr. 1, 49 Abs. 1 StGB hat es 
dagegen abgelehnt. Begründet hat das LG 
dies damit, dass der Angeklagte nur die erste 
Tat gestanden habe und zur zweiten angege-
ben habe, dass sich sein Auftrag verselbstän-
digt habe. Das Gericht ist der Meinung, dass 
der Täter-Opfer-Ausgleich erfordere, dass 
der Täter auch in der Hauptverhandlung zu 
seinen Taten stehe. Ein Zugeben gegenüber 

RECHT(S)

BGH 2 StR 336/02 
– Beschluss vom 20. Sept. 2002 – LG Limburg

Zunehmend beschäftigen sich die Obergerichte mit dem Täter-Opfer-Ausgleich. Auch wenn diese Entscheidun-
gen eher selten für Mediatoren im Strafrecht Relevanz haben, so normieren sie doch die Rechtsprechung und 
beeinflussen die Rechtsanwender, was wiederum Auswirkungen auf die Praxis haben kann. Wir stellen hier nun, 
wie bereits angekündigt,  wieder ein solches Urteil vor.
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dem Geschädigten reiche alleine nicht aus. 
Es fehle dann an der Verantwortungsüber-
nahme gegenüber der Gesellschaft.  Außer-
dem sei die Zahlung von 5.000,00 DM allen-
falls ein angemessenes Schmerzensgeld, aber 
keine erhebliche persönliche Leistung oder 
ein erheblicher persönlicher Verzicht. 

Der Senat ist der Auffassung, dass einer An-
wendung von § 46 a Nr. 1 StGB nicht ent-
gegenstehe, dass der Täter in der Hauptver-
handlung kein volles Geständnis abgelegt 
hätte. Diese Norm setzt voraus, dass sich der 
Täter schon vor seiner Verurteilung gegen-
über dem Opfer zu seiner Schuld bekennen 
muss. Dem entspricht regelmäßig ein Ge-
ständnis im Strafverfahren. Ein bestimmtes 
Prozessverhalten ist auch nach dem Wortlaut 
der Vorschrift jedenfalls nicht ausdrücklich 
gefordert und ist auch nicht der Gesetzge-
bungsgeschichte zu entnehmen. Auch nach 
dem Sinn und Zweck der Vorschrift ist ein 
uneingeschränktes Geständnis als weitere 
Voraussetzung nicht zwingend gefordert. 
Ein solches Geständnis kann auf einen ge-
lungenen Täter-Opfer-Ausgleich hindeuten 
und wird dem Opfer gerade als Bekenntnis 
im Strafverfahren besonders wichtig sein. 
Eine Wiedergutmachung des Täters ohne 
Geständnis ist schwer vorzustellen. Ist für 
das Opfer aber nach gelungenen Ausgleichs-
bemühungen die strafrechtliche Verfolgung 
des Täters und die Ahndung des Unrechts 
nicht mehr von wesentlicher Bedeutung, so 
steht ein nur eingeschränktes Geständnis 

RECHT(S) - 
fortgesetzt

nach dem Sinn und Zweck der Regelung, 
die gerade den friedensstiftenden kommu-
nikativen Prozess zwischen Täter und Opfer 
besondere Bedeutung beimisst, der Anwen-
dung des § 46 a StGB nicht entgegen. Der 
Geschädigte hat hier keinen Strafantrag ge-
stellt und in der Hauptverhandlung erklärt, 
dass für ihn die Sache erledigt sei. § 46 a 
StGB verlangt nicht, wie es das LG beschrie-
ben hat, dass der Täter gegenüber der Ge-
sellschaft die Verantwortung für seine Tat 
übernimmt und sich zu dieser in öffentlicher 
Verhandlung bekennt. Die Anwendung des 
§ 46 a Nr. 1 StGB bedarf daher einer erneu-
ten Prüfung. Die Revision hatte Erfolg.

Kommentar:
Die Einfügung von § 46 a StGB in das Straf-
gesetzbuch fußt auf der Erfahrung, die mit 
dem im Jugendstrafrecht praktizierten Tä-
ter-Opfer-Ausgleich gemacht worden ist. 
Auch dort wird im Rahmen des § 45 Abs. 2 
JGG ein Geständnis nicht für erforderlich 
angesehen. Auch der Verweis auf die Über-
nahme der Verantwortung gegenüber der 
Gesellschaft überzeugt m.E. nicht. Eine er-
folgreiche Wiedergutmachung muss sich in 
erster Linie an den Bedürfnissen des Opfers 
messen lassen. Die Gesellschaft und ihr mo-
ralischer Anspruch auf Verantwortungsü-
bernahme muss hinter dem Opferschutz des 
Einzelnen zurücktreten, um diesen effektiv 
gewährleisten zu können.
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Die Opferseite
Folgen des Stalkings aus der Sicht der Betroffenen

Ausgehend von der Opferseite im 
TOA-Infodienst Nr. 17, in dem 
Frau Karin Wagner wesentliche In-
formationen zum Thema Stalking 
dargestellt hatte, werde ich in die-
sem Artikel aktuelle Forschungs-
ergebnisse zu den Auswirkungen 
von Stalking für die Betroffenen 
aufzeigen. Stalking wird definiert 
als eine Konstellation von Verhal-
tensweisen, die dadurch charakte-
risiert sind, dass sie 
• auf die Beeinträchtigung des 
Verhaltens einer anderen Person 
abzielen,
• von der Geschädigten als uner-
wünscht oder belästigend wahrge-
nommen werden und
• bei der Geschädigten Angst, 
Sorge oder Panik auslösen.

Im angloamerikanischen Raum 
gibt es eine Fülle von Untersu-
chungen und Abhandlungen zum 
Thema Stalking. In Deutschland 
wurden in den vergangenen Jahren 
einige kleinere Untersuchungen 
durchgeführt. Derzeit wird an drei 
Forschungsprojekten (TU Darm-
stadt, Zentralinstitut für seelische 
Gesundheit in Mannheim sowie 
Universitätsklinikum München) 
gearbeitet. 

In Hamburg fand vom 22. – 26. 
März 2004 die Kriminologische 
Studienwoche und der Internatio-
nale Studientag zum Thema „Stal-
king – Möglichkeiten und Grenzen 
der Intervention“ statt. Diese erste 
internationale Fachveranstaltung 
zum Thema Stalking wurde vom 
Institut für Kriminologische So-
zialforschung an der Universität 
veranstaltet. Die Ergebnisse und 
Beiträge dieser Tagung, bei denen 
Experten aus unterschiedlichen 

Fachrichtungen wie z.B. der Psy-
chologie, Justiz, Kriminalwissen-
schaften, Polizei und Opferhilfe zu 
Wort kamen, wurden in einem Ta-
gungsband veröffentlicht. Aus die-
sem Tagungsband, in dem erstmalig 
für Deutschland fachübergreifende 
wissenschaftliche Erkenntnisse 
präsentiert werden, möchte ich die 
Ergebnisse eines aktuellen For-
schungsprojekts zusammenfassen, 
die von Frau Isabel Wondrak von 
der „Arbeitsgruppe Stalking“ am 
Institut für Forensische Psycholo-
gie der TU Darmstadt vorgestellt 
worden sind. 

Die Ergebnisse basieren auf einer 
Internetbefragung von bisher 510 
Opfern von Stalking sowie weiteren 
40 Geschädigten, mit denen Telfo-
ninterviews durchgeführt worden 
sind. Ziel der Untersuchung war es 
u.a., die Folgen des Stalkings aus 
der Sicht der Betroffenen aufzu-
zeigen. Die vorläufige Auswertung 
eines Sets von Fragebögen ergab 
folgendes Bild:

• Die Opfer leiden während des 
Stalkings u.a. unter Angst und pa-
nikartigen Angstgefühlen insbe-
sondere beim Klingeln des Telefons 
oder wenn sie Geräusche in ihrer 
Wohnung hörten.
• Es zeigt sich bei den Betroffenen 
eine Veränderung der Lebensum-
stände dahingehend, dass in 90 % 
der Fälle das Stalking zu einem 
geänderten Verhalten den Mitmen-
schen gegenüber führt, in 70 % er-
gaben sich private Veränderungen, 
in 56 % ein Wandel im Freizeitver-
halten und in beinahe jedem fünf-
ten Fall führte die Belastung zu be-
ruflichen Umbrüchen. Berufliche 
Konsequenzen für die Betroffenen 

ergaben sich auch daraus, dass jede 
vierte Betroffene häufiger krank 
geschrieben war (im Durchschnitt 
lag der Krankheitsausfall bei 63 
Tagen). 43 % dieser Gruppe waren 
deswegen in professioneller Be-
handlung  bei einem Psychologen, 
Psychiater oder Arzt. 
*• Stalking hat auch enorme Aus-
wirkungen auf die physische 
Konstitution der Betroffenen. 
So berichteten die Befragten von 
Schlafstörungen und Albträumen 
(69 %), Magenproblemen (45 %), 
Kopfschmerzen (37 %) sowie Ess-
störungen oder muskulären Ver-
spannungen.
• Stalking hat massive psychische 
Auswirkungen auf die Betroffe-
nen. Die Opfer nannten das Ge-
fühl der inneren Unruhe (82 %), 
Nervosität und Schreckhaftigkeit 
(72 %), Angst (72 %), Misstrauen 
gegen andere Menschen (69 %), 
Wut, Reizbarkeit und Aggression 
(68 %), Depression (49 %) und Pa-
nikattacken (33 %) als Folgen des 
Stalkings. Einige der Belastungs-
merkmale von Stalking-Betroffe-
nen stimmen mit denen einer Post-
traumatischen Belastungsstörung 
(PTBS) überein. Charakteristische 
Merkmale der PTBS sind u.a. Kon-
zentrations- und Gedächtnisstö-
rungen, Schlafstörungen, Schreck-
haftigkeit, erhöhte Erregbarkeit, 
Angst und Depression. Diese Sym-
ptome wurden in der Befragung 
von vielen Betroffenen genannt.
• Die Mehrzahl der Befragten gab 
an, etwas gegen das Stalking unter-
nommen zu haben (95 % der Be-
troffenen). Die Maßnahmen um-
fassten in der Mehrzahl Gespräche 
mit dem Stalker, in denen sie sich 
weitere Belästigung zu verbaten  
(75 %). Vier von fünf dieser Betrof-
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fenen wandten sich hilfesuchend 
an Dritte. Weiterhin haben sich  
15 % körperlich gewehrt oder Drit-
te damit beauftragt. Als Sicher-
heitsvorkehrung änderte jede drit-
te Betroffene ihre Telefonnummer 
oder E-Mail-Adresse oder schaffte 
sich einen Anrufbeantworter an. 
In einigen Fällen wurde eine Fang-
schaltung installiert. Jede vierte Be-
troffene ergriff Maßnahmen zum 
Selbstschutz (z.B. Gasspray) und 
jede fünfte Befragte hatte die Woh-
nung für einige Monate verlassen, 
war umgezogen oder plante einen 
Umzug. Etwa 10 % der Betroffe-
nen wechselte den Arbeitsplatz. In 
37 % der Fälle schaltete das Opfer 
einen Rechtsanwalt ein oder bean-
tragte eine einstweilige Verfügung.
• In 36 % der Fälle erstatteten 
die Betroffenen eine Strafanzeige 
bei der Polizei. Dabei schilderten 
69 % dieser Betroffenengruppe, 
dass sie Schwierigkeiten hatten, 
der Polizei den Ernst der Situation 
zu vermitteln. In 41 % dieser Fäl-
le antwortete die Polizei, dass sie 
nicht zuständig wären oder dass 
kein Straftatbestand vorläge, 35 % 
wurden belächelt und nicht ernst 

genommen. Insgesamt empfanden 
16 % der Befragten, die eine An-
zeige erstatteten, die Maßnahmen 
der Polizei seien angemessen und 
ausreichend. Gründe für die Nicht-
anzeige von Stalking waren unter 
anderem, dass die Polizei von An-
zeigerstattung abgeraten hatte oder 
die Anzeige erst gar nicht aufnahm. 
Betroffene verzichteten auf Anzei-
geerstattung aus Angst, Scham, 
Hilflosigkeit oder auch Aussichts-
losigkeit der Anzeige. Weiterhin 
hinderte Mitleid mit dem Stalker 
oder auch eigene Schuldgefühle da-
ran, eine Anzeige zu erstatten.
• Als ein weiteres Ergebnis der 
Untersuchung ist festzuhalten, 
dass beim Ex-Beziehungs-Stalking 
Warnzeichen identifiziert werden 
konnten, die ein mögliches späteres 
Stalking wahrscheinlicher machen. 
Hier haben sich die Merkmale Ei-
fersucht, Kontrollausübung und 
Gewalt herauskristallisiert. 
Fazit: 
Die Ergebnisse der Studie machen 
deutlich, wie dramatisch die Aus-
wirkungen von Stalking für die 
Betroffenen sowohl während der 
Belästigung und Verfolgung, als 

auch lange danach sein können. Es 
wird auch deutlich, dass bei einigen 
Institutionen und Hilfseinrich-
tungen ein Defizit an Information 
über Erscheinungsformen und die 
Folgen von Stalking vorhanden ist. 
Hier ist eine Professionalisierung 
der potentiellen Ansprechpartner 
erforderlich, durch die eine sekun-
däre Viktimisierung vermieden 
werden kann und durch die den 
Betroffenen wirksam Unterstüt-
zung zuteil wird. 

Grundlage dieses Artikels ist der 
sehr empfehlenswerte Tagungs-
band: Julia Bettermann und Moetje 
Feenders (Hrsg.) „Stalking - Mög-
lichkeiten und Grenzen der Inter-
vention“, Verlag für Polizeiwissen-
schaft, Frankfurt 2004,
24,90 Euro

Markus Wörsdörfer, Wiesbadener 
Hilfe, Opfer und Zeugenberatung, 
Adelheidstraße 74, 65185 Wiesba-
den
www.wiesbadener-hilfe.de 
e-mail 
woersdoerfer@wiesbadener-hilfe.
de

Stalking-Opfer besser schützen

Gegenwärtig wird über eine Länderinitiative diskutiert, einen speziellen Stalking-Straftatbestand zu schaffen. 
Das Bundesjustizministerium wird diese Vorschläge prüfen. „Ich möchte aber darauf hinweisen, dass Stalking-
Opfer auch nach geltendem Recht geschützt sind“, sagte Bundesjustizministerin Brigitte Zypries. Viele Stalking-
Handlungen erfüllen Straftatbestände wie die Beleidigung, Nötigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung 
oder den Hausfriedensbruch. Dieser strafrechtliche Schutz wird durch das Gewaltschutzgesetz, das seit Januar 
2002 gilt, ergänzt. Danach kann das Opfer vor dem Zivilgericht eine Schutzanordnung erwirken, beispielsweise 
ein Kontakt- oder Näherungsverbot. Diese Schutzanordnung kann zivilrechtlich mit Ordnungsgeld oder Ord-
nungshaft vollstreckt werden. Bei einem Verstoß gegen die Schutzanordnung macht sich der Täter außerdem 
strafbar: Es drohen Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Damit ist sichergestellt, dass auch Nach-
stellungen, die nicht von den Straftatbeständen des Strafgesetzbuchs erfasst sein sollten, strafrechtlich geahn-
det werden können. 
Bei der praktischen Umsetzung der Gesetze sind vor allem Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte gefordert. 
„In dieser Hinsicht hat bereits ein erheblicher Bewusstseinswandel stattgefunden – Stalking wird als ernstes 
Problem erkannt und behandelt. Bremen beispielsweise hat bereits Sonderzuständigkeiten auf der Ebene von 
Polizei und Staatsanwaltschaft geschaffen. Trotzdem ist immer wieder zu hören, den Opfern fehle das Vertrauen 
in die Behörden und Justiz. Ich möchte daher an Justiz und Polizei appellieren, künftig noch sensibler mit dem 
„Stalking“-Problem umzugehen“, sagte Bundesjustizministerin Brigitte Zypries. 

Aus der Pressemitteilung des BMJ vom 13. Juli 2004
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Österreich Corner
Mediation im Strafrecht

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DER MEDIATION 
IM STRAFRECHT UND DER MEDIATION ALLGE-
MEIN

In Diskussionen mit Mediatoren wird immer wieder 
die Frage in den Raum gestellt, ist der ATA oder 
Mediation im Strafrecht überhaupt Mediation – oder 
nicht. Daher möchte ich anhand von 3 Überlegun-
gen versuchen, Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten zu skizzieren. 

Die Bedeutung des Rahmens für Mediation

Eine entscheidende Frage der Mediation ist die des 
Auftraggebers für ein Mediationsverfahren.
Anstelle eines Mediationsauftrages (Mediations-
vertrag) durch die Klienten tritt eine Einrichtung mit 
dem Mediationsangebot an die Klienten heran. Die-
se Ausgangsbedingung ist sicher einer der wesent-
lichsten Unterschiede.

Wird im Rahmen des Strafrechts Mediation ange-
wendet, so kann davon ausgegangen werden, dass 
es zumindest zwei Konfliktebenen gibt: a) die unmit-
telbar zwischen den Klienten und b) die zwischen 
den Klienten und der Gesellschaft mit ihrer jeweili-
gen Institution.

Das Konzept der Mediation im Strafrecht ist daher 
nicht nur strukturbetont (Rahmen der Mediation), 
sondern auch ein prozessorientiertes Modell (Klien-
ten im Rahmen der Mediation).
Es reicht nicht aus, dass sich die Konfliktparteien im 

Rahmen eines Mediationsverfahrens in ihrem Kon-
fliktkontext einigen. Es müssen auch Rahmenbedin-
gungen erfüllt werden, nach denen der Auftraggeber 
mit seinem institutionellen Anspruch zurücktreten 
kann.
Bei der Mediation im Strafrecht müssen getroffene 
Vereinbarungen der Klienten mit diversen gesetz-
lichen Rahmenbedingungen (strafrechtliche, zivil-
rechtliche, familienrechtliche, eherechtliche Fragen 
etc.) kompatibel sein und sind den Klienten transpa-
rent zu machen.

Die getroffenen Vereinbarungen zwischen den 
Parteien müssen letztlich der Zustimmung der 
Behörde unterworfen werden. So ist die institu-
tionelle Autorität als „Drittbeteiligte“ in der Me-
diation vertreten.

Die Bedeutung der Freiwilligkeit

Im Zusammenhang mit dem Rahmen der Mediation 
im Strafrecht stellt sich speziell die Frage der Frei-
willigkeit, durch die Klienten, zur Mediation.
Wenn Klienten ihre Bedürftigkeit selbst feststellen, 
können sie selbstständig Unterstützung in Anspruch 
nehmen und Hilfssysteme (Mediation) aktivieren. 
Dabei ist die Zuerkennung eines Anspruchs (An-
spruchserfordernis) zumindest im institutionellen 
Kontext notwendig.
Wenn hingegen eine Institution eine Bedürftigkeit 
feststellt, kann die Unterstützung nur funktionieren, 
wenn die Betroffenen dem Unterstützungsangebot 
zustimmen (Zustimmungserfordernis).

Verein Neustart
A-105 Wien, Castelligasse 17
www.neustart.at
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Letztlich entscheiden (Zustimmungserfordernis) 
auch bei der Mediation im Strafrecht die Klienten, 
ob sie die Möglichkeit der Mediation in Anspruch 
nehmen wollen – oder nicht. Zugegebenermaßen in 
einem engeren Kontext. 

Die Zustimmung der Klienten zu einem Mediati-
onsverfahren ist Voraussetzung und ist gesetzlich 
abzusichern. Getroffene Vereinbarungen sind zu 
verschriftlichen und von beiden Parteien zu unter-
fertigen. Diese Vereinbarung ist der authentische 
Nachweis über eine erfolgreiche Mediation im sozi-
alen Bereich.

Meist sind die Konsequenzen für eine Partei 
weittragender als für die andere und es muss 
daher von einer bedingten „Privatautonomie der 
Parteien“ ausgegangen werden.

Entscheidend hierfür sind sicherlich die Erkenntnis-
se der Parteien, welche Vorteile ihnen ein Mediati-
onsverfahren als Alternativangebot bringen kann. 
Wollen sie den bereits hoch eskalierten Konflikt 
weiter betreiben, wie wird der Konflikt enden? Oder 
wollen sie den Konflikt beenden? 

Erfahrungswerte der Mediation im Strafrecht zeigen, 
dass in den überaus meisten Fällen die Parteien den 
Konflikt beenden wollen. Das Opfer will zwar vorerst 
als Opfer respektiert werden, will jedoch unter kei-
nen Umständen in der Opferrolle bleiben.

Die Bedeutung der Rolle der Mediatoren
Die MediatorInnen im Bereich des Strafrechts  be-
wegen sich im Umgang mit den Klienten im wesent-
lichen auf drei Ebenen:

- die juristische Ebene
Die MediatorInnen haben für die Konfliktparteien 
eine ausführlich rechtliche Informationspflicht zu er-
füllen. (Was kann die Mediation , was nicht?). Für 
die Mediation im sozialen Bereich ist es unerläss-
lich, professionellen Kontakt mit den Auftraggebern 
zu halten.

- die mediative Ebene
Die MediatorInnen haben mit den Klienten zu klären, 
ob es möglich ist (empowerment), die Klienten und 
den damit verbundenen Konflikt einem Mediations-
verfahren zuführen zu können, - oder nicht. Ebenso 
ist das Mediationsverfahren transparent zu machen, 
d.h. zu klären, was es kann und was nicht.

- die sozialarbeiterische Ebene
Die MediatorInnen müssen Kenntnis besitzen über 
verschiedene Unterstützungsprogramme, die auf in-
dividuelle Unterstützung von Klienten abzielen. Dies 
gilt für beide Konfliktparteien. Die Unterstützungen 
führen die MediatorInnen nicht in „Personalunion“ 
durch, sondern delegieren die Klienten an entspre-
chende Einrichtungen mit ihrer jeweiligen Funkti-
onsweise (z. B. Opferschutzeinrichtungen für Ge-
schädigte).

Österreich Corner
Mediation im Strafrecht
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Für das Rollenbild und den Aufgabenbereich der 
MediatorInnen im Bereich des Strafrechts bedeutet 
dies eine ausführliche Information an die Klienten. 
Die jeweilige Rechtsposition der Klienten, die Ab-
sichten des Auftraggebers sowie Informationen über 
das Mediationsverfahren und das methodische Vor-
gehen im Rahmen der  Mediation sind den Klienten 
transparent zu machen.
Ausgehend von dieser komplexen Ausgangsbe-
dingung ist es notwendig, vor einem angestrebten 
Mediationsverfahren eine  „prä-mediative Phase“ 
vorzuschalten. Diese sogenannte „prä-mediative 
Phase“ ist unabhängig von der Wahl der Methode zu 
betrachten. Sie dient auch den MediatorInnen dazu, 
Informationen von den Klienten zu erhalten und mit 
ihnen gemeinsam festzustellen, ob eine „mediative 
Phase“ weitergeführt werden kann – oder nicht.
Mediation im Bereich des Strafrechts kann nicht da-
von ausgehen, dass Klienten automatisch als „Kun-
den“ für eine Mediation anzusehen sind. Mediation 
im Bereich des Strafrechts hat mit Klienten zu tun, 
die einerseits in der Rolle des „Besuchers“ auftreten 
oder sich andererseits als „Personen mit diffusen 
Anliegen“ definieren. Ich spreche in diesem Zusam-
menhang mit dem Begriff „Besucher“ bewusst nicht 
von „unfreiwilligen Klienten“, da dies bereits mit dem 
Begriff der Freiwilligkeit im Widerspruch stehen wür-

de und den Zugang der MediatorInnen zu den Klien-
ten erheblich erschwert. Wird jedoch ein „unfreiwilli-
ger Klient“ als Besucher betrachtet, ist es wesentlich 
leichter, mit dem Klienten die Erkenntnis der Vorteile 
der Mediation zu erarbeiten. Die Rolle der Media-
toren im Bereich des Strafrechts besteht also auch 
darin, Klienten als „Kunden“ (Freiwilligkeit) für eine 
Mediation zu gewinnen. Instrumente dazu sind die 
Interventionstechniken der Mediation, Ermächti-
gung (empowerment) der Klienten, ihre Interessen 
wahrnehmen zu können, sowie das Aufzeigen der 
Alternativen.
Aufgrund der Ausgangsbedingungen der Mediation 
im Strafrecht ist hinsichtlich der Klienten eine prä-
mediative Phase unabhängig von der Methoden-
wahl notwendig. Erst danach kann gemeinsam mit 
den Konfliktparteien eine Entscheidung getroffen 
werden, ob eine Mediation in ihrem ursprünglichen 
Sinne stattfinden kann. Dass es im Rahmen des 
ATA mehrheitlich zu Vereinbarungen zwischen den 
Konfliktparteien kommt, spricht dafür, dass die Me-
diatorInnen im ATA professionell qualitativ hochste-
hende Arbeit leisten. Zu hoffen ist, dass dies auch 
auf Grund der sich dramatisch verschlechternden 
Rahmenbedingungen (zB: Fallzahlerhöhungen, Än-
derung der Organisationsstruktur, etc.)

Österreich Corner
Mediation im Strafrecht

Redaktionelle Betreuung:
Michael Königshofer / ATA Wien, Holzhausergasse 4/3, 1020 Wien 

TEL 0043 1 218 32 55-40 FAX 0043 1 218 32 55-12 EMAIL michael.koenigshofer@neustart.at



August 2004

34

Blick über den Tellerrand

„Restorative Justice“ -  Bericht über  
Japan
Toshia Yoshida

1. Einleitung 

Mit der Idee „Restorative Justice“ 
setzen sich die Kriminalwissen-
schaftler aus dem Westen schon 
länger auseinander. In Japa dage-
gen hat in den letzten fünf Jahren 
die wissenschaftliche Beschäfti-
gung mit diesem Thema rapide 
zugenommen. Bis dahin waren die 
Strafrechtslehre und -praxis unter 
dem Banne der neu entdeckten, 
jedoch zu einseitig verzerrten Op-
ferperspektive, dass die Interessen 
des Opfers auf eine Verschärfung 
der Sanktionen gegenüber den Tä-
tern hinauslaufen. Heut¬zutage 
erkennen aber immer mehr Krimi-
nologen, Strafrechtler und Straf-
rechtspraktiker, dass Opfer wissen 
wollen, warum gerade sie betroffen 
sind, und Angst und Ärger wo-
möglich abbauen wollen. So inte-
ressieren sich die Wissenschaftler 
und Praktiker für neue Wege zur 
Bewältigung der Straftaten. Be-
sonders fasziniert sie dabei der 
opferorientierte „Täter-Opfer-
Ausgleich“ und die täterorientier-
te „Familiengruppenkonferenz“. 
In Wirklichkeit ist in Japan in-
zwischen der „Täter-Opfer-Aus-
gleich“ vereinzelt probeweise in 
die Tat umgesetzt worden. Er spielt 
jedoch immer noch nur eine mar-
ginale Rolle. Denn das japanische 
Strafrechtssystem und die Straf-
rechtspraxis orientieren sich immer 
noch an Abschreckungsprävention 
und Vergeltung. Der „Täter-Op-
fer-Ausgleich“ kann in diesen 
Rahmenbedingungen keinen Stel-
lenwert haben und hat deswegen 
auch keine gesetzlich festgesetzte 
Basis. 

2. Die Idee der „Restaurativen Ge-
rechtigkeit“ (Restorative Justice) 

Bis jetzt ist nicht aussagekräftig ge-
klärt, was mit dem deutschen Wort 
„Restaurative Gerechtigkeit“ (Re-
storative Justice) in Wirklichkeit 
gemeint ist. Deshalb ist es immer 
noch nicht klar, wie „Restaurative 
Gerechtigkeit“ mit der traditionel-
len Strafrechtspflege zusammenge-
hängt werden kann und soll. Als ein 
typisches Mittel, mit dem man die 
Idee der „Restaurativen Gerechtig-
keit“ in die Tat umsetzt, wird welt-
weit der „Täter-Opfer-Ausgleich“ 
praktiziert. Aber „Restaurative 
Gerechtigkeit“ als Idee darf nicht 
mit dem „Täter-Opfer-Ausgleich“ 
als Mittel gleichgesetzt werden. 
Es gibt weitere sozial-konstrukti-
ve Reaktionen auf das Verbrechen, 
die diese Idee in dieser Welt ver-
wirklichen können. „Restaurative 
Gerechtigkeit“ wird viel breiter 
gefasst und kann auch Familien-
gruppenkonferenzen, Erbringung 
gemeinnütziger Leistungen oder 
die Zahlung eines Geldbetrages 
zugunsten einer gemeinnützigen 
Einrichtung einbeziehen. 

Wenn es unter „Restaurativer Ge-
rechtigkeit“ unbedingt notwendig 
ist, dass sowohl die Wiedergutma-
chung der verletzten Beziehungen 
zwischen Täter, Opfer und Gesell-
schaft sowie auch Schadenswie-
dergutmachung (Schadensersatz) 
wesentlich sind, und der Täter da-
her freiwillig eine Verantwortung 
für seine Tat gegenüber dem Op-
fer und Gesellschaft übernimmt 
und konstruktive Gegenaktivitä-
ten aufnimmt, dann gelangt man 

tentativ zu folgender Definition 
der „Restaurativen Gerechtigkeit“: 
„Restaurative Gerechtigkeit“ ist 
ein Verfahren, in dem der Rechts-
brecher freiwillig und autonom 
eine Verantwortung für seine Tat 
übernimmt, ihre Folgen auf einem 
sozial-konstruktiven Weg rückgän-
gig zu machen versucht und damit 
friedlich Versöhnung verwirklicht. 
Diese Definition lehnt weder die 
Idee ab, die angerichteten Schäden 
zu kompensieren, noch schließt 
sie „opferlose“ Straftaten aus, de-
ren Opfer nur schwer aufzufinden 
sind. 

Wenn formelles Recht gegenüber 
materiellem Recht eine dienende 
Rolle spielen soll, dann soll das 
Letztere im formellen Recht eine 
Entsprechung haben. Das Strafver-
fahrensrecht als Teil des strafrecht-
lichen Gesamtsystems soll ausser 
der Erforschung der materiellen 
Wahrheit noch die Opferbelan-
ge beachten und die Versöhnung 
zwischen Täter, Opfer und Gesell-
schaft miteinander verfolgen. Denn 
es ist das Opfer, das unter dem Ge-
sichtspunkt des eingetretenen In-
teressenkonfliktes am schwersten 
betroffen ist. Entschädigung für 
den von der Tat hervorgerufenen 
psychischen und materiellen Scha-
den soll also im Mittelpunkt des 
Interesses stehen. So sollen autono-
me und sozial-konstruktive Kon-
fliktlösungen ein wichtiges Ziel im 
Strafverfahrensrecht sein. 
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3. Täter-Opfer-Vermittlung/Aus-
gleich in der Praxis

In Japan sind Täter-Opfer-Aus-
gleichsprojekte erst in den letzten 
fünf Jahren entstanden. Aber sie 
finden heute nur noch im total be-
schränkten Umfang Anwendung. 
So scheint es deswegen zu früh, 
heute schon die Gesamtauswer-
tung der Praxis zu versuchen oder 
sogar eine Zwischenbilanz zu zie-
hen. Hier soll nur ein Beispiel aus 
der Praxis vorgestellt werden. Die 
durch die Praxis der USA beein-
flusste privatrechtliche Organisati-
on ist im Jahr 2001 in der Präfektur 
Tschiba, einer Nachbarpräfektur 
von Tokyo, aus einer Reflexion auf 
die traditionelle repressive Straf-
rechtspraxis gegründet worden. Sie 
strebt nicht die Einstellung des Ju-
gendschutzverfahrens sondern die 
Konfliktregelung per se in Jugen-
kriminalfällen an.

Ein Beispiel: Sachverhalt (ein Fall 
der Körperverletzung. Im Hin-
tergrund steht ein Fall der Kör-
perverletzung mit Todesfolge. Die 
Namen der Betroffenen sind Pseu-
donyme.): 
Ein 15jähriger Junge, Kohe To-
miyama, der aus der Junior High 
School entlassen wurde und bald 
in die High School eintreten sollte, 
wurde gegen Mittag am 30. März in 
einem Videospielsalon von jungen 
Rockern, und zwar Akira Takasu-
gi, Kenji Goto, Katsuya Oyama, 
Susumu Obara, Masaharu Sugaya 
geschlagen, die aus derselben Juni-
or High School entlassen worden 
waren. Sie fanden deswegen einen 
Aufhänger zum Streit, weil Kohe 
die Täter nicht grüßte. Gegen 20:15 
Uhr wurde er von Akira Takasugi 
telefonisch zur nächsten Volks-
schule gerufen. Zwischen 20:30 
Uhr und 21:30 Uhr wurde er mit 
den Schlägern aus Metall und den 
Fäusten der Rocker  schwer verletzt 
geschlagen und weggestoßen. Dies 
führte zu sechs Tagen Kranken-
hausunterbringung und zwei Wo-
chen Nachbehandlung. Der Vater 
des Opfers, Ichisuke Tomiyama, 

riet ihm, bei der Polizei den Fall 
anzuzeigen. Aber Kohe machte 
keine Anzeige, weil er ihre Rache 
fürchtete. Er sprach auch mit sei-
nen Freunden nicht über den Fall. 
Die Mutter des Opfers, Setsuko 
Tomiyama wollte auch bei der Poli-
zei den Fall nicht anzeigen, weil sie 
fürchtete ihrerseits die Rache. Am 
9. April, wo Kohe die Feier für sei-
nen Eintritt zur High School hatte, 
wurde sein Freund aus der Junior 
High School-Zeit, Yoshiaki Mu-
rayama, der fleißig und sportlich 
war und von allen respektiert wur-
de, schwer verletzt und bewusstlos 
auf der Straße gefunden. Die Täter 
wurden bald danach verhaftet. Es 
waren dieselben Rocker, die Kohe 
Gewalt antaten. Das Opfer fiel in 
den Gehirntod und starb am 30. 
Mai. Inzwischen wurden die Täter 
zur Erziehungsanstalt verurteilt. 
Am 6. April hatte Kohe und Yos-
hiaki Murayama miteinander mit 
Handy Kontakt aufgenommen. 
Kohe wurde von Gewissenbissen 
gequält, weil er dachte, wenn er 
mit Yoshiaki über seine erlittene 
Gewalterfahrung gesprochen und 
bei der Polizei den Vorfall ange-
zeigt hätte, wäre sein Freund Yo-
shiaki nicht getötet worden. Es 
erschütterte Frau Tomiyama, dass 
die Eltern der Täter keinen Kon-
takt mit ihr nehmen wollten und 
sie nicht um Verzeihung baten, und 
dass Frau Tomiyama selbst bei der 
Polizei eine Anzeige hätte machen 
sollen. Sie besuchte verschiede-
ne Beratungsstellen und meldete 
schließlich beim „Führungszent-
rum für den Dialog zwischen Op-
fer und Täter“ einen Dialog an. 
    
Teilnehmer: 
Opferseite: Setsuko Tomiyama 
(die Mutter von Kohe Tomiyama). 
(Kohe Tomiyama selbst war noch 
so geschockt, dass er am Dialog 
nicht teilnehmen konnte.) 
Täterseite: Michiko Takasugi (die 
Mutter von Akira Takasugi), Fu-
miyo Goto (die Mutter von Kenji 
Goto). (Akira Takasugi und Kenji 
Goto waren in der Erziehungsan-
stalt.) 

Konfliktvermittler: Yukiko Yama-
da (Rechtsanwalt), Kazuko Aoya-
gi. 
Stelle: im Büro der Rechtsanwälte 
Zeit: 10 Uhr - 13:45, November 
2002
Im Dialog war von zwei Fällen die 
Rede. Aber es handelte sich haupt-
sächlich um den Murayama-Fall. 
Frau Tomiyama sagte: „Als mein 
Sohn schwer verletzt wurde, war 
sein Gesicht geschwollen wie eine 
Kartoffel und verformt. Als der 
Arzt im Krankenhaus zu mir sag-
te, wenn es zu einer Blutung in der 
Luftröhre kommt, sei es lebensge-
fährlich, machte mir dies große Sor-
gen. Ein halbes Jahr vergeht nach 
dem Verletzungsfall. Aber immer 
noch kommen die Eltern der Täter 
nicht zu mir. Solche Eltern, solche 
Kinder, so habe ich gedacht. Aber 
kürzlich habe ich erfahren, dass 
sowohl die Polizei wie auch das Fa-
miliengericht den Eltern der Täter 
nicht über den Verletzungsfall be-
richteten, weil der Murayama-Fall 
wesentlich schwerwiegender war. 
Bald danach baten sie mich tele-
fonisch um Verzeihung. Jetzt lässt 
die Entrüstung allmählich nach. 
Aber umgekehrt macht es mich är-
gerlich, dass uns sowohl die Polizei 
wie auch das Familiengericht ver-
nachlässigten.“ 

Frau Takasugi und Frau Goto sag-
ten: „Zwar sei der Murayama-Fall 
schwerwiegender. Aber die Polizei 
sagte uns auch, dass die Täter einen 
anderen Verletzungsfall begingen. 
Dabei hätten wir sie nach den Na-
men und der Anschrift des Opfers 
fragen sollen. Sie bereuten, dass sie 
sich nicht entschuldigten und ent-
schädigten.“

Frau Tomiyama sagte über den 
Murayama-Fall: „Das Opfer Yo-
shiaki Murayama war von allen 
geliebt, fleißig und sportlich. Aber 
mein Sohn Kohe war nicht bereit, 
sich für die Zulassungsprüfung in 
die High School vorzubereiten. Er 
ging dann in dieselbe Vorberei-
tungsschule wie Yoshiaki. Dank 
ihm begann mein Sohn viel mehr 
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zu lernen. Wenn ich Frau Muraya-
ma mitgeteilt hätte, dass mein Sohn 
von Akira Takasugi und den ande-
ren schwer verletzt wurde, wäre 
ein Freund meines Sohnes, Yos-
hiaki Murayama, nicht das Opfer 
geworden. Ich hatte ein schlechtes 
Gewissen. So habe ich Frau Mu-
rayama besucht, um mich bei ihr 
zu entschuldigen. Die Murayamas 
beklagen den Toten. Da fühlte ich 
mich selbst betroffen. Mein Sohn 
sollte ein bisschen frech sein, wo-
hingegen Yoshiaki gar nicht frech 
war. Warum haben die Täter Yo-
shiaki bis zum Tode grausam ver-
letzt? Wie haben die Eltern der 
Täter ihre Kinder diszipliniert? 
Warum haben sie sich denn bei 
den Hinterbliebenen gar nicht ent-
schuldigt?“

Frau Takasugi und Frau Goto er-
widerten darauf, dass sie nicht 
wussten, warum ihre Kinder die 
Tat begangen, weil sie den Sach-
verhalt nicht kannten. Sie wussten 
nicht, wie sie sich bei Herrn und 
Frau Murayama entschuldigen soll-
ten. Am Abend vor der Trauerfeier 
besprachen sie, ob die Eltern der 
Täter alle zusammen an ihr teil-
nehmen sollten. Sie wussten, dass 
sie selbstverständlicherweise an ihr 
teilnehmen sollten. Aber sie dach-
ten, wenn sie an ihr teilnehmen 
würden, würde es den Hinterblie-
benen das Herz zerreißen, was die 
Trauerfeier verderben würde. Ohne 
dass man sie sehen konnte, beteten 
sie gegenüber dem Leichenwagen 
darum, dass die Seele des Opfers 
Ruhe finde. 

Frau Takasugi sagte weiter: „Ich 
habe versucht, meinen Sohn so 
streng zu disziplinieren, dass er an-
dere nicht in Gefahr bringt. Zwar 
machte das Lernen meinem Sohn 
Akira keinen Spaß. Aber er konnte 
anständig grüßen. In der zweiten 
Klasse der Junior High School gab 
er jedoch seine Klubaktivität auf. 
Er begann gern auszugehen. Er 
besuchte keine High School. Er ge-
hörte den Rockern an. Als ich sah, 
dass sein Freund meinen Sohn auf 

dem Hintersitz des Motorrades zur 
Versammlung der Rocker fahren 
wollte, bat ich ihn inständig darum, 
meinen Sohn nicht in Gefahr zu 
bringen. Ich besuche jeden Monat 
meinen Sohn in der Erziehungsan-
stalt, und erzähle ihm da¬bei im-
mer auch über den Tomiyama-Fall 
und den „Dialog“. Akira sagt dabei 
immer, er bereue es, dass er nicht 
nur Yoshiaki Murayama sondern 
auch Kohe Tomiyama mißhandel-
te. Sowohl mein Sohn als auch ich 
müssen lebenslang die Verantwor-
tung dafür tragen.“

In der ersten Phase redete Frau To-
miyama 30 Minuten lang darüber, 
wie es dazu gekommen ist, und 
über ihre und Kohes Gefühle. In 
der zweiten Phase wurde die Span-
nung gelockert, obwohl es in der 
ersten Phase angespannt war. Der 
Dialog verlief ohne aktive Vermitt-
lung der Vermittler. In der dritten 
Phase einigten sich die beiden: 
Wenn sich die Entlassungszeit der 
Täter aus der Erziehungsanstalt 
genähert hat, sollen es die Eltern 
der Täter Frau Komiyama mittei-
len. Sie sollen Frau Tomiyama auch 
mitteilen, wie es den Tätern in 
der Erziehungsanstalt geht. Über 
Entschädigung soll weiterhin ein-
schließlich der anderen Eltern der 
Täter mit einer indirekten Mediati-
on verhandelt werden. 

Im Ganzen gesehen wurden die 
Beziehungen zwischen Frau To-
miyama, Frau Takasugi und Frau 
Goto im erheblichen Maße verbes-
sert. Aber immer noch ist es sehr 
schwer, über den Murayama-Fall 
einen Dialog zwischen der Op-
ferseite und der Täterseite zu ver-
wirklichen. Frau Tomiyama wollte 
für die Hinterbliebenen des Jungen 
Yoshiaki Murayama die Wahrheit 
des Falles ans Licht bringen. Frau 
Takasugi und Frau Goto konnten 
noch nicht direkt den Hinterblie-
benen ihre Entschuldigung aus-
sprechen, wollten sie deswegen in-
direkt aussprechen. Es ist möglich, 
dass erneut ein Dialog zwischen 
den Betroffenen geführt wird. 

4. Ausblick in die Zukunft des japa-
nischen Kriminalrechts

In so einer punitiv eingestellten 
Gesellschaft wie in Japan wird 
eher die allein ergebnisorientierte 
Schadenswiedergutmachung leich-
ter verwirklicht werden können. 
Denn sie kann autoritär aufge-
zwungen werden. Schadenswie-
dergutmachung und Strafe könn-
ten ohne Bruch des tradtionellen 
Strafrechtssystems nebeneinander 
stehen. So hat jetzt das japanische 
Justizministerium vor, ins Straf-
verfahrensrecht das Adhäsions-
verfahren wieder einzuführen, das 
im Jahre 1949 nach dem Zweiten 
Weltkrieg abgeschafft wurde. Die-
ses Vorhaben selbst sollte zwar 
nicht abgelehnt werden. Aber in 
der Wiedergutmachung im auto-
ritären Typ ist gar kein Raum für 
die Wiedergutmachung der ver-
letzten Beziehungen zwischen Tä-
ter, Opfer und Gesellschaft durch 
selbstgewählte Verantwortungs-
übernahme des Straftäters. Die 
Wiedergutmachung im unter dem 
liberal-demokratisch-solidarisier-
ten Rechtsstaat neu konzipierten 
Kriminalrecht soll nicht nur er-
gebnis- sondern auch kommuni-
kationsprozessorientiert sein und 
überhaupt nicht zur finanziellen 
Wiedergutmachung reduziert wer-
den. Das Kriminalrecht soll dann 
zuerst freiwillige Entscheidungen 
von Tätern und Opfern fördern.

Dieser Artikel ist erschienen in:

Heinz Schöch / Jörg-Martin Jehle 
(Hrsg.) Angewandte Kriminologie 
zwischen Freiheit und Sicherheit. 
Neue Kriminologische Schriftenrei-
he, Band 109. Mönchengladbach: 
Forum Verlag Godesberg 2004.
S. 457-464

Abdruck mit freundlicher Geneh-
migung des Forum-Verlages.
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Berichte aus den Bundesländern

Brandenburg

Polizei begeistert von TOA -Gedan-
ke

Mit der Umstrukturierung der 
Fachgruppe Täter-Opfer-Aus-
gleich des Landes Brandenburg 
von einer „Wer will, kann kommen 
– Struktur“ zu dem Delegierungs-
prinzip aus den Regionalgruppen 
der Landgerichtsbezirke hat eine 
Stärkung der Arbeit in den Re-
gionalgruppen stattgefunden. So 
treffen sich die Regionalgruppen 
regelmäßig alle zwei Monate, um 
inhaltlich der Fachgruppe zuzuar-
beiten. 

In der Regionalgruppe des Land-
gerichtsbezirkes Potsdam hat sich 
neben den normalen Treffen noch 
eine Fallbesprechungsgruppe eta-
bliert, in der knifflige Fälle und 
neue Methoden für die Fallbear-
beitung miteinander besprochen 
werden. Weiterhin hatte die Regi-
onalgruppe am 02.06.04 zu einer 
Auswertungsrunde die Gerichte, 
die Staatsanwaltschaften, die Po-
lizei und die Jugendgerichtshilfen 
des Landgerichtsbezirkes Potsdam 
geladen, um die Arbeit des letzten 
Jahres vorzustellen. Diese Auswer-
tung ist auf großes Interesse gesto-
ßen. So war der Raum bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Vor allem die 
Polizei ist mit mehreren Vertretern 
verschiedener Polizeidienststellen 
erschienen. Selbst die Presse war 
mit drei Vertretern gut repräsen-
tiert. 
Insgesamt wurden 1157 Fälle im 
Landgerichtsbezirk Potsdam von 
zwei Freien Trägern und fünf Sozi-
alen Diensten der Justiz bearbeitet. 
Von den bearbeiteten Fällen entfie-
len 1/3 auf die beiden Freien Träger. 
Damit wurde deutlich, dass es eine 
sehr gute Zusammenarbeit der Frei-
en Träger und der Sozialen Dienste 
gibt. In 51 % der bearbeiteten Fälle 

haben direkte oder indirekte Ver-
mittlungsgespräche stattgefunden. 
In diesen Vermittlungsgesprächen 
wurden Vereinbarungen mit zivil-
rechtlichem Hintergrund in Form 
von Schmerzensgeld- und Scha-
densersatzvereinbarungen in Höhe 
von insgesamt 51.368,85 Euro ge-
troffen. Dazu kommen noch 17 % 
der Fälle, wo sich die Beschuldig-
ten um eine Wiedergutmachung 
bemüht haben, aber die Geschädig-
ten keinen Täter-Opfer-Ausgleich 
wollten. Somit konnten 68 % der 
Fälle positiv beendet werden. Dies 
werten wir als großen Erfolg und 
diese Einschätzung wurde von den 
Teilnehmern der Auswertungsrun-
de geteilt. 
Bei der Fallzuweisung werden 80% 
der Fälle direkt von der Staatsan-
waltschaft an uns überwiesen. Die-
ser Anteil hat zugenommen und 
zeigt eine steigende Akzeptanz des 
juristischen Werkzeugs Täter-Op-
fer-Ausgleich bei der Staatsanwalt-
schaft. 

In Potsdam haben die Fälle, die 
durch die Staatsanwaltschaft an 
den TOA überwiesen werden, oft 
noch ein Empfehlungsschreiben 
der Polizei mit dem Vermerk „ge-
eignet für Täter-Opfer-Ausgleich“ 
beiliegen. Dies ist der Modellver-
such, die Polizei stärker in die Be-
urteilung, ob ein Fall für einen Tä-
ter-Opfer-Ausgleich geeignet ist, 
einzubeziehen. In Potsdam haben 
wir damit offene Türen eingerannt. 
Die Polizei erlebt die Beteiligten ei-
nes Konfliktes am direktesten und 
kann in aller Regel gut einschätzen, 
ob ein Fall geeignet ist. Bei diesem 
Modellprojekt wurde für die Be-
arbeitung der Fälle ein nicht un-
bedeutender Nebeneffekt erzielt. 
Dazu wird noch ausführlich in 
einer der folgenden Ausgaben des 
TOA-Infodienstes berichtet.

Wir können allen im Täter-Opfer-
Ausgleich Tätigen nur empfehlen, 
mit ihren Ergebnissen an die Öf-
fentlichkeit zu gehen, damit, wie 
auf dem TOA-Forum in Witten-
berg/Lutherstadt gefordert, die 
breite Bevölkerung, aber auch die 
im Strafprozess Beteiligten von 
dieser bedeutenden Methode zur 
Bearbeitung von Konflikten erfah-
ren.  

Matthias Beutke (geb. Friedrich)

Nordrhein-Westfalen

Wer meint, Staatsanwaltschaften 
großer Landgerichtsbezirke müss-
ten ihren Ausgleichsstellen mehr 
Fälle zuweisen können als kleinere 
Staatsanwaltschaften, der wird sich 
beim Blick auf NRW daran stören, 
dass hierzulande nicht so verfahren 
wird. Nach wie vor finden sich hier 
wenige Staatsanwaltschaften, die 
die Kapazitäten ihrer TOA-Fach-
stellen vollständig nutzen.

Aus dieser Not heraus hatten sich 
in der Vergangenheit die nord- 
rhein-westfälischen Fachstellen 
darauf verständigt, ihre  Finan-
zierungsanträge so abzustimmen, 
das bei gleich bleibendem Landes-
etat für TOA die Kapazitäten der 
ausgelasteten Projekte aufgestockt 
werden konnten. Entsprechend 
reduzierten die weniger ausgelaste-
ten Fachstellen ihre Haushalte und 
ihre Vermittlungsstellen.

Freilich - der ursprünglichen Ab-
sicht einer flächendeckenden Ver-
sorgung mit Ausgleichsstellen ent-
spricht dieses Vorgehen nicht, folgt 
es doch dem Missverhältnis der 
irrationalen Zuweisungspraxis im 
Lande. Aber Landespolitiker und 
Geschäftsführer der Verbände müs-
sen sparen in der Not - daher gehen 
ihre Überlegungen weiter: Könnte 
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man nicht die Vermittler  generell 
nach einem Stundenschlüssel leis-
tungsbezogen bezahlen? 
Eigentlich ist doch die Sozialarbeit 
wie gemacht dafür, einzelne Ar-
beitsschritte exakt nach Dauer und 
Aufwand klassifiziert zu erfassen 
und auf diese Weise - mit zugege-
ben etwas erhöhtem Verwaltungs-
aufwand - endlich ein System präzi-
ser Effizienz- und Kostenkontrolle 
zu gewinnen! Dies rief man den 
Fachstellenmitarbeitern und ihren 
Geschäftsführern zu, die sich nun 
- bestens für dieses Unternehmen 
qualifiziert - eifrig daran machen, 
ein solches System zu entwickeln.

Aus den Reihen der TOA-Fach-
stellen will man nun, gekoppelt mit 
dieser Neuentwicklung, vorschla-
gen, den Fachstellen einen Sockel-
betrag von 80 % des jetzigen Haus-
halts fest zuzuteilen und darüber 
hinaus das Leistungsinstrument 
einzusetzen. Es wird sicher lustig 
zu beobachten, ob die Politik sich 
für diesen Vorschlag einer einge-
schränkten Anwendung des In-
struments ebenso interessiert wie 
für das Instrument selbst. Auf je-
den Fall wäre es nicht unkomisch, 
wenn das Instrument aufsattelnd 
auf einem Sockelbetrag von 20 % 
im umgekehrten Verhältnis einge-
setzt würde.

Nun gut, wer meint, dass sich an 
den Großverdienern in der Sozial-
arbeit so viel einsparen lässt, dass 
es sich lohnt, zumeist kleineren, 
von Engagement getragenen Ver-
einen und deren Mitarbeitern ein 
verwaltungsintensives Experiment 
finanzieller Fernsteuerung aufzu-
pfropfen, der schreite voran. Völlig 
aus dem Zusammenhang fällt mir 
der missbilligende Kommentar ei-
ner Zwölfjährigen zu einer sie ab-
surd anmutenden Sache ein, die ich 
neulich in bester Backfisch-Ma-
nier - die Augen verdrehend und 
ihr ganzes Unverständnis in den 
Tonfall legend - sagen hörte: Wer‘s 
braucht - !

Heiner Krüger

Bayern

TOA-Arbeitskreis Schwaben

Dies ist nach 1995 und 2001 ein drit-
ter Bericht aus Bayern – der erste 
vom TOA-Arbeitskreis Schwaben, 
den es nunmehr auf den Monat ge-
nau seit 10 Jahren gibt. Nach zwei 
bayernweiten Treffen – das erste 
1993 in Augsburg, ein zweites 1994 
in Nürnberg – haben wir die Regi-
onalisierung (Bayern ist flächenmä-
ßig ein großes Land) beschlossen 
und eben diesen AK Schwaben ge-
gründet. 

Wir, das sind zur Zeit 14 Kollegin-
nen und Kollegen aus Stadt- und 
Kreisjugendämtern, vom Allge-
meinen Sozialdienst und von freien 
kirchlichen Trägern (4). Wir sind 
also ein „bunter Haufen“, einmal 
was die Einbettung des TOAs bei 
den jeweiligen Trägern betrifft, 
aber auch, wie es um unsere fach-
liche Zusatz-Qualifizierung steht. 
Nur vier von uns haben an berufs-
begleitender Ausbildung über das 
Servicebüro teilnehmen können.  
Obgleich der TOA meist in der Ju-
gendgerichtshilfe oder in dem All-
gemeinen Sozialen Dienst integriert 
angeboten wird und hier eher, bis 
auf eine Ausnahme, von margina-
ler Bedeutung ist, befürworten die 
Träger jedoch (noch) eine regelmä-
ßige Teilnahme am AK.  Bei zwei 
kirchlichen Trägern wird der TOA 
spezialisiert durchgeführt, bei ei-
nem Kreisjugendamt teilspeziali-
siert, jeweils mit einer über die Jahre 
in etwa gleichbleibenden hohen An-
zahl von Fallzuweisungen.

Der Arbeitskreis findet dreimal 
jährlich statt, institutionsrotierend 
als Ganztagsveranstaltung. Es gibt 
schriftliche Einladungen, Tagesord-
nung, Protokolle – darüber hinaus 
aber keine weiteren Festlegungen. 
Womit wir uns inhaltlich beschäf-
tigen, soll im weiteren nun, sicher 
unvollständig, aufgezählt werden: 
Austausch sowohl zur aktuellen 
Situation in der Einrichtung und 

beim Träger, als auch zum Stand 
der Zusammenarbeit mit der Jus-
tiz, kollegiale Beratung, Fallarbeit 
(teilweise mit Rollenspielen), Vor-
stellung neuer Ideen und Projek-
te, kriminalpolitische Diskussio-
nen (z.B. teen-courts), Austausch 
zu Jahresstatistiken, Berichte von 
Fortbildungen und Tagungen, Aus-
einandersetzung mit den Standards, 
Entwicklung von Info-Faltblättern.

Innerhalb dieses Arbeitskreises hat 
sich für den Landgerichtsbezirk 
Augsburg noch ein jährliches Ar-
beitsfrühstück (10-13 Uhr) etab-
liert, zu dem die Fachstelle der Di-
akonie einlädt. An diesem Treffen, 
das eine gelingende  Zusammenar-
beit fördert, nehmen teil die sechs 
TOA-Kolleg/innen aus dem Land-
gerichtsbezirk, Vertreter/innen der 
Jugendgerichtshilfen aus Stadt und 
Landkreis Augsburg, die Staatsan-
wält/innen und deren Gruppenlei-
ter sowie Jugendrichter/innen. 

Vor etwa einem Jahr ist eine Kolle-
gin aus Oberbayern, die in der BAG 
TOA als Vorstandsmitglied tätig ist, 
bei uns als „Externe“ aufgenommen 
worden, in Ermangelung eines Ar-
beitskreises in ihrer Region. Mit ihr 
haben wir bayerischen Schwaben 
nun auch einen guten Draht zur 
Bundesebene.

Elke Mahne, 
Diakonisches Werk Augsburg

Herbert Kretschmer, 
Kreisjugendamt Aichach-Fried-
berg

BAG
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